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1769/2018
Gesetz 

zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes*)
Vom 25. September 2018

Artikel 1 
Allgemeines Verwaltungsgesetz 
für das Land Schleswig-Holstein 

(Landesverwaltungsgesetz - LVwG -)

Das Allgemeine Verwaltungsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz  
– LVwG –) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber.  
S. 534), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-

setzes vom 17. April 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 231), 
wird geändert:

In § 82b Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „der 
kreisfreien Stadt Flensburg“ gestrichen und durch 
die Worte „den kreisfreien Städten Flensburg und 
Kiel“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. September 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Ministerpräsident Minister
  für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 2. Juni 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1

Landesverordnung 
zur Regelung des Abstimmungsverfahrens zwischen dem Land und anderen Trägern  

öffentlicher Verwaltung auf dem Gebiet der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsabläufen 
(LVO E-Government-Abstimmung - EGovAbVO)

Vom 13. September 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-13-1

Aufgrund des § 3 Absatz 5 Satz 1 des E-Govern-
ment-Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 398), geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet das für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung zuständige Ministerium:

§ 1 
Verordnungszweck

Diese Verordnung regelt das Abstimmungsverfahren 
des § 3 Absatz 3 bis 5 E-Government-Gesetz. Ziel 
des Abstimmungsverfahrens ist ein Beschluss, der 
von allen beteiligten Trägern der öffentlichen Verwal-
tung getragen wird (einvernehmlicher Beschluss).

§ 2 
Gegenstand des Abstimmungsverfahrens;  

Beifügung weiterer Dokumente

(1) Gegenstand des Abstimmungsverfahrens ist ein 
Verordnungsentwurf der jeweils fachlich zuständi-
gen obersten Landesbehörde (federführendes Mi-
nisterium) im Sinne der §§ 5, 6, 7 oder 8 des  
E-Government-Gesetzes.

(2) Dem Entwurf ist eine Begründung und eine Ab-
schätzung der finanziellen Auswirkungen auf die Be-
teiligten beizufügen. Nummer 6 der Vereinbarung 
über die Beteiligung der kommunalen Landesver-
bände beim Erlass von Rechtsvorschriften und allge-
meinen Verwaltungsvorschriften vom 27. Februar 
2006 (Amtsbl. Schl.-H. S. 201) gilt entsprechend.

§ 3 
Beteiligte am Abstimmungsverfahren

(1) Am Abstimmungsverfahren sind das federfüh-
rende Ministerium und die betroffenen Träger der 
öffentlichen Verwaltung nach Maßgabe des § 3 
Absatz 4 E-Government-Gesetz beteiligt. Als Trä-
ger öffentlicher Verwaltung sind alle Stellen zu be-
teiligen, die von dem im Abstimmungsverfahren 
behandelten Verfahrensgegenstand bei ihrer Ver-
waltungstätigkeit betroffen sind.

(2) Neben den kommunalen Landesverbänden kann 
das federführende Ministerium einzelne kommu-
nale Gebietskörperschaften als Teilnehmer mit be-
ratender Funktion zulassen, wenn diese gegenüber 
anderen kommunalen Trägern der öffentlichen Ver-
waltung in einem erheblich erhöhten Maße von 
dem Verfahrensgegenstand betroffen sind. Ein er-
heblich erhöhtes Maß an Betroffenheit kann insbe-
sondere vorliegen, wenn eine Kommune sich an 
der Entwicklung von betroffenen IT-Verfahren be-
teiligt hat oder an Pilotverfahren beteiligt war.

(3) Das federführende Ministerium kann jederzeit 
Dritte mit beratender Funktion hinzuziehen. Dritte 
sollen hinzugezogen werden, sofern ein unmittelba-
rer Bezug zum Gegenstand des Abstimmungsver-
fahrens gegeben ist. Den beteiligten Trägern der öf-
fentlichen Verwaltung steht ein Vorschlagsrecht zu.
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§ 4 
Ablauf des Abstimmungsverfahrens;  

Dokumentation, Protokoll

(1) Das federführende Ministerium bestimmt den 
Ablauf des Abstimmungsverfahrens im Rahmen 
dieser Verordnung. Es legt eine Frist fest, innerhalb 
welcher das Abstimmungsverfahren abzuschließen 
ist. Die Frist soll fünf Monate nicht überschreiten. 
Die Frist beginnt mit der Übermittlung des Entwur-
fes an die Beteiligten.

(2) Der Verlauf des Abstimmungsverfahrens ist 
vom federführenden Ministerium schriftlich zu do-
kumentieren. Gespräche und Beratungen werden 
protokolliert. Die Protokolle sind den Beteiligten zu 
übersenden.

§ 5 
Erste Stellungnahme der Beteiligten

(1) Das federführende Ministerium übermittelt den 
Entwurf für eine Verordnung im Sinne der §§ 5, 6, 
7 oder 8 des E-Government-Gesetzes an die Betei-
ligten zur ersten Stellungnahme.

(2) Eine erste Stellungnahme kann mündlich oder 
schriftlich erfolgen.

(3) Die Frist zur ersten Stellungnahme beträgt 
sechs Wochen. Auf Wunsch der Beteiligten soll in-
nerhalb der Frist auf Arbeitsebene ein Gespräch 
mit dem federführenden Ministerium zur Vorberei-
tung der ersten Stellungnahmen geführt werden.

(4) Nach Ablauf der Frist überarbeitet das feder-
führende Ministerium den Verordnungsentwurf un-
ter Berücksichtigung der ersten Stellungnahmen. 
Dabei berücksichtigt das federführende Ministe-
rium das Ziel, einen möglichst umfassenden einver-
nehmlichen Beschluss zu erzielen.

§ 6 
Schriftliche Stellungnahme

(1) Das federführende Ministerium gibt den Betei-
ligten Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme 
zu dem überarbeiteten Entwurf. Die Frist für die 
schriftliche Stellungnahme beträgt sechs Wochen. 
Die Frist wird auf Wunsch einzelner Beteiligter in 
wichtigen Einzelfällen, die zu begründen sind, auf 
höchstens neun Wochen verlängert. Auf Wunsch 
eines Beteiligten soll innerhalb der Frist ein Ge-
spräch mit dem federführenden Ministerium ge-
führt werden.

(2) Nach Ablauf der Frist überarbeitet das feder-
führende Ministerium den Verordnungsentwurf im 
Benehmen mit der für die Angelegenheiten der res-
sortübergreifenden Informations- und Kommunika-
tionstechnologie zuständigen obersten Landesbe-
hörde unter Berücksichtigung der schriftlichen 

Stellungnahmen. Folgt das federführende Ministe-
rium den Anregungen und Bedenken aus einer 
schriftlichen Stellungnahme nicht, ist dies dem je-
weiligen Beteiligten mitzuteilen und zu begründen.

§ 7 
Abschließende Beratung

(1) Das federführende Ministerium lädt die Beteilig-
ten zur abschließenden Beratung ein. Die abschlie-
ßende Beratung soll spätestens drei Wochen nach 
Ablauf der Frist zur schriftlichen Stellungnahme 
stattfinden.

(2) Spätestens eine Woche vor der abschließenden 
Beratung übersendet das federführende Ministerium 
den Beteiligten einen Beschlussvorschlag. Der Inhalt 
eines einvernehmlichen Beschlusses muss unmittel-
bar in eine Verordnung im Sinne der §§ 5, 6, 7 oder 
8 des E-Government-Gesetzes übernommen werden 
können. Dem Beschlussvorschlag sind die schriftli-
chen Stellungnahmen der Beteiligten und protokol-
lierte Gesprächsergebnisse beizufügen.

(3) Die abschließende Beratung ist vom federfüh-
renden Ministerium so zu führen, dass ein mög-
lichst umfassender einvernehmlicher Beschluss er-
zielt werden kann.

§ 8 
Ende des Abstimmungsverfahrens

(1) Das Abstimmungsverfahren endet mit dem ein-
vernehmlichen Beschluss oder mit der Feststellung 
des Scheiterns. 

(2) Der einvernehmliche Beschluss ist in die Verord-
nung im Sinne der §§ 5, 6, 7 oder 8 des E-Govern-
ment-Gesetzes zu übernehmen. Wird für Teile des 
Verfahrensgegenstandes ein einvernehmlicher Be-
schluss erreicht, ist dieser in die Verordnung aufzu-
nehmen, hinsichtlich der anderen Teile der am wei-
testen gehende Konsens.

(3) Soweit kein einvernehmlicher Beschluss erzielt 
wird, ist das Abstimmungsverfahren gescheitert. 
Das Scheitern des Verfahrens ist vom federführen-
den Ministerium festzustellen und aktenkundig zu 
machen.

(4) Jeder beteiligte Verwaltungsträger und jeder 
beteiligte kommunale Landesverband hat eine 
Stimme. Kommunale Gebietskörperschaften, die 
gemäß § 3 Absatz 2 an Verfahren teilnehmen, und 
gemäß § 3 Absatz 3 hinzugezogene Dritte wirken 
bei der Beschlussfassung nicht mit.

§ 9 
Inkrafttreten, Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel,13. September 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung zur Durchführung des Düngegesetzes und der auf seiner 

Grundlage erlassenen Verordnungen*)
Vom 18. September 2018

Aufgrund des § 28 Absatz 1 des Landesverwal-
tungsgesetzes in Verbindung mit § 3 der Landes-
verordnung zur Durchführung des Düngegesetzes 
und der auf seiner Grundlage erlassenen Verord-
nungen vom 8. März 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 86), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 18. Mai 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 126), und 
aufgrund des § 2 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes 
über die Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein in der Fassung der Bekanntmachung vom  
26. Februar 2002 (GVOBl. Schl.-H. S.28), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Nummer 12 des Gesetzes 
vom 12. November 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 328), 
verordnet das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:

Artikel 1

Die Landesverordnung zur Durchführung des Dün-
gegesetzes und der auf seiner Grundlage erlasse-
nen Verordnungen vom 8. März 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 86), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 18. Mai 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 126), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 12 Abs. 1“ wird durch die 
Angabe „§ 12 Absatz 1“ ersetzt.

bb) Die Angabe „§ 5 Abs. 1“ wird durch die 
Angabe „§ 5 Absatz 1“ ersetzt.

cc) Die Angabe „15. März 2012 (BGBl. I  
S. 481)“ wird durch die Angabe „5. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1068)“ ersetzt.

dd) Die Angabe „§ 13 Satz 2 Nr. 2 bis 4“ 
wird durch die Angabe „§ 13 Satz 2 
Nummer 2 bis 4“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „landwirtschaftliche Bera-
tung nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b“ 
wird durch die Angabe „Durchführung 
von § 3 Absatz 3 Nummer 2, Absatz 4 
Nummer 2, Absatz 5, § 4 Absatz 1 Satz 
3 und 5, Absatz 4, § 8 Absatz 2 und An-
lage 4 Tabelle 3“ ersetzt.

bb) Die Angabe „in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Februar 2007 (BGBl. I 

S. 221), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 36 des Gesetzes vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212), und erlässt Aus-
nahmen nach § 8 Abs. 1 Satz 4 der Dün-
geverordnung“ wird durch die Angabe 
„vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305)“ 
ersetzt.

c) Satz 3 wird wie folgt geändert:

In Satz 3 wird nach der Klammer folgender 
Halbsatz angefügt: „, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 5. Juli 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 394)“.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§ 12 Abs. 1“ wird durch die 
Angabe „§ 12 Absatz 1“ ersetzt.

b) Die Angabe „§ 3 Abs. 1 und 2“ wird durch 
die Angabe „§ 3 Absatz 1 bis 3“ ersetzt.

c) Die Angabe „§ 13 Nr. 2 bis 4“ wird durch die 
Angabe „§ 13 Nummer 2 bis 4“ ersetzt.

d) Nach der Angabe „Düngeverordnung mit 
Ausnahme der in § 1 dieser Verordnung ge-
nannten Zuständigkeiten,“ wird die Angabe 
„insbesondere gemäß § 3 Absatz 6, § 6 Ab-
satz 3 bis 7 und 10, § 8 Absatz 5, § 9 Ab-
satz 1, 4 und 5, § 10 Absatz 3, § 12 Absatz 
6, § 13 Absatz 1, 3 und 4 und der Anlage 2 
der Düngeverordnung,“ eingefügt.

e) Nach der Angabe „21. Juli 2010 (BGBl. I  
S. 1062)“ wird die Angabe „, zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom  
26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305),“ eingefügt.

f) Nach der Angabe „18. Mai 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 126)“ wird folgender Halbsatz 
angefügt: „, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 5. Juli 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 394)“.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

Die Worte „das Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume“ 
werden ersetzt durch die Worte „die für die Land-
wirtschaft zuständige oberste Landesbehörde“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. September 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

*) Ändert LVO vom 8. März 2011, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 200-0-33
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Landesverordnung 
zur Änderung der Studienakkreditierungsverordnung SH*)

Vom 19. September 2018
Aufgrund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Hochschul-
gesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), 
in Verbindung mit Artikel 4 des Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrages in Verbindung mit dem Zu-
stimmungsgesetz vom 13. Oktober 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 470) verordnet das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur: 

Artikel 1
Die Studienakkreditierungsverordnung SH vom  
16. April 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 148) wird wie 
folgt geändert:
In § 13 Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „von 
Nummer 3“ gestrichen.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2018 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. September 2018 K a r i n  P r i e n
Ministerin

für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) Ändert LVO vom 16. April 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-40-2

Landesverordnung 
zur Änderung der Kapazitätsverordnung Lehrkräfte*)

Vom 25. September 2018
Aufgrund des § 125 Absatz 5 und 6 des Landesbe-
amtengesetzes verordnet das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1
Die Kapazitätsverordnung Lehrkräfte vom 24. April 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 484), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 9. März 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 101), wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Einstellung in die Vorbereitungsdienste der 
Lehrämter der Lehrkräfte zu den Einstellungster-
minen am 1. August und 1. Februar jeden Jah-
res wird auf die Zahl der zur Verfügung stehen-
den Ausbildungsplätze beschränkt. Dies gilt 
nicht für das Lehramt für Fachpraxis an berufs-
bildenden Schulen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
Absatz 3 Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„Zeugnisse über Lehramtsprüfungen oder andere 
als Einstellungsvoraussetzung anerkannte Prü-
fungsleistungen gemäß der §§ 10 - 17 Lehrkräf-
tebildungsgesetz Schleswig-Holstein vom 15. Juli 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 134); bis zum Einstel-
lungstermin sind die entsprechenden Nachweise 
gegebenenfalls zu vervollständigen,“

3. § 3 erhält folgende Fassung:
„§ 3 

Berufsqualifikationen nach der Richtlinie 
2005/36/EG

Für Inhaberinnen und Inhaber von Berufsqualifi-
kationen im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG1 

stehen für den Anpassungslehrgang aufgrund 

der Landesverordnung zur Gleichstellung von 
ausländischen Lehramtsqualifikationen vom  
13. Februar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 111) fünf 
Prozent der nach § 1 Absatz 2 ermittelten Aus-
bildungsplätze zur Verfügung.“
Die Fußnote erhält folgende Fassung:
„Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 S. 22; zuletzt ber. 2014, ABl. L 305  
S. 115), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/55/EU 
vom 20. November 2013 (ABl. L 354 S. 132).“

4. § 5 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Mangel-
fach“ durch den Begriff „Fächer/Fachrichtungen 
des besonderen Bedarfs“ ersetzt.
In Absatz 1 Satz 5 wird das Wort „Mangelfä-
cher“ durch den Begriff „Fächer/Fachrichtungen 
des besonderen Bedarfs“ ersetzt.

5. § 7 wird wie folgt geändert:
Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„Studium eines Drittfachs oder eines II. Staats-
examens oder einer Staatsprüfung in einem wei-
teren Lehramt; das Drittfach muss äquivalent zu 
einem originären Lehramtsstudium (Erweite-
rungsfach) studiert und abgeschlossen worden 
sein; das II. Staatsexamen oder die Staatsprü-
fung muss für ein Lehramt abgelegt worden 
sein, welches in § 3 des Lehrkräftebildungsge-
setzes Schleswig-Holstein genannt ist.“

6. Die Anlage wird wie folgt geändert:
Die Anlage zu § 5 Absatz 1 wird durch folgende 
Anlage ersetzt:

*) Ändert LVO vom 24. April 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-14
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Anlage zu § 5 Absatz 1

Gemäß § 5 Absatz 1 werden der Bewerberin oder dem Bewerber auf Grundlage des § 125 Absatz 5 des 
Landesbeamtengesetzes folgende Punkte zugeteilt:

1. Fächer/Fachrichtungen des besonderen Bedarfs

Für jedes Fach/jede Fachrichtung 50 Punkte

Als Fächer/Fachrichtungen des besonderen Bedarfs werden festgelegt für

Lehramt an/für Gymnasien und 
Gemeinschafts-

schulen mit  
Oberstufe

Berufs- 
bildenden
Schulen

Gemeinschaftsschu-
len (Schwerpunkt  
Sekundarstufe I)

Grund- 
schulen

Sonder- 
pädagogik

Chemie X X
Englisch X X X
Evang. Religion X X
Informatik X
Kath. Religion X X X
Kunst X X
Mathematik X X X X
Musik X X X
Philosophie X
Physik X X
Spanisch X
Sport X
Agrarwirtschaft X
Bautechnik X
Elektrotechnik X
Fahrzeugtechnik X
Gesundheit u. Pflege X
Informationstechnik X
Medientechnik X
Metalltechnik X
Sozialpädagogik X
Emotionole und  
soziale Entwicklung X

Lernen X
Sprache X

2. Wartezeit (§ 6)
Für jeden vollen Monat  
der Wartezeit 5 Punkte

3. Vertretungsunterricht (§ 7)
Für jeden vollen Monat 
der Tätigkeit 5 Punkte

4. Fremdsprachenassistenz (§ 7)
Für mindestens 6 Monate  
der Tätigkeit 20 Punkte

5. Drittfach (§ 7)
Für das erfolgreiche Studium  
eines Drittfachs 50 Punkte

6. II. Staatsexamen (§ 7)
Für ein II. Staatsexamen in  
einer weiteren Lehrerlaufbahn 100 Punkte

7. Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache (§ 7)
Bei entsprechendem Nachweis 25 Punkte

8. Zusatzpunkte 
Für Fächer oder Fachrichtungen  
mit außergewöhnlichem Bedarf 100 Punkte
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Landesverordnung 
über den Naturschutzdienst
Vom 27. September 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-27

Aufgrund des § 45 Absatz 5 Satz 2 des Landesna-
turschutzgesetzes (LNatSchG) vom 24. Februar 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S.486), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
27. Mai 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet 
das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung:

§ 1 
Begründung des Naturschutzdienstverhältnisses

(1) Die unteren Naturschutzbehörden können sach-
kundige Personen im Benehmen mit dem jeweiligen 
Naturschutzbeirat zu Mitgliedern des Naturschutz-
dienstes bestellen. Die Gemeinden oder örtlich tä-
tige Naturschutzvereine können Vorschläge unter-
breiten. Die örtlich betroffene Gemeinde ist anzuhö-
ren, wenn sie selbst keine Vorschläge unterbreitet.

(2) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes für den 
Bereich des Nationalparks „Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer“ werden durch den Landesbetrieb für 
Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz im 
Benehmen mit den unteren Naturschutzbehörden der 
Kreise Dithmarschen und Nordfriesland bestellt.

(3) Die Bestellung soll nur erfolgen, wenn dies für 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Naturschutz-
behörden erforderlich ist. Sie erfolgt nur für ein be-
stimmtes Gebiet innerhalb des Zuständigkeitsberei-
ches der bestellenden Naturschutzbehörde.

(4) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes werden 
für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren be-
stellt. Die Wiederbestellung ist möglich. 

(5) Die Bestellung erfolgt schriftlich. Das Bestel-
lungsschreiben muss folgende Angaben enthalten:

1. die rechtliche Grundlage für die Bestellung,

2. die Dauer der Bestellung,

3. den Dienstbezirk,

4. die Art und den Umfang der Aufgaben der oder 
des Naturschutzdienstleistenden.

§ 2 
Eignungsvoraussetzungen

(1) Zum Mitglied des Naturschutzdienstes kann be-
stellt werden, wer

1. volljährig ist,

2. die erforderliche Zuverlässigkeit für die Wahr-
nehmung des Amtes besitzt,

3. die erforderlichen Kenntnisse über Naturschutz 
und Landschaftspflege, Erholung in Natur und 
Landschaft, die anzuwendenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie die zur Aus-
übung der Tätigkeit und Wahrnehmung der Auf-
gaben notwendigen sonstigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzt. 

Die zu bestellenden Mitglieder des Naturschutz-
dienstes sollen über die notwendigen Ortskennt-
nisse verfügen.

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 3 erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten können durch Teil-
nahme an Lehrgängen (Vorbereitungslehrgängen), 
durch mehrjährige Tätigkeit im Naturschutz, durch 
Vorlage von entsprechenden Zeugnissen oder sons-
tigen Nachweisen belegt werden.

§ 3 
Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Außer durch Zeitablauf kann das Dienstverhält-
nis auf eigenen Antrag des Mitglieds des Natur-
schutzdienstes beendet werden.

Dies betrifft in den einzelnen Laufbahnen folgende Fächer

1. Laufbahn der Grundschullehrkräfte

Mathematik

2. Laufbahn der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen (Schwerpunkt Sekundarstufe I)

Physik 

3. Laufbahn der Lehrkräfte an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Schwerpunkt Sekundarstufe II) 

Mathematik, Physik, Chemie

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden

Kiel, 25. September 2018
K a r i n  P r i e n

Ministerin
 für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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(2) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes können 
abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. das Mitglied seine Aufgaben trotz Aufforderung 
nicht erfüllt oder seine Pflichten gröblich verletzt,

2. nachträglich Gründe bekannt werden, die Zweifel 
an der Zuverlässigkeit des Mitgliedes begründen,

3. das Mitglied seine Tätigkeit nicht mehr ord-
nungsgemäß ausüben kann.

§ 4 
Rechtliche Stellung, Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes sind 
während der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Ange-
hörige der Naturschutzbehörde im Außendienst. 
Sie sind ehrenamtlich tätig. Die Naturschutzbe-
hörde stellt sicher, dass die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse über ihren Dienstbezirk vermittelt werden.

(2) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes sind an 
Weisungen der bestellenden Naturschutzbehörden 
gebunden. Im Übrigen entscheiden sie über ihre 
Tätigkeit im Rahmen der Aufgabenbeschreibung (§ 1 
Absatz 5 Satz 2 Nummer 4) in eigener Verantwor-
tung. Die Naturschutzbehörden sollen bei Weisun-
gen nach Satz 1 die ehrenamtliche Aufgabenwahr-
nehmung berücksichtigen.

(3) Die Befugnisse der Mitglieder des Naturschutz-
dienstes richten sich nach § 45 Absatz 2 
LNatSchG. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
haben sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zu wahren.

(4) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes haben, 
auch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätig-
keit, über die ihnen bei dieser Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen.

§ 5 
Weiterbildung

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Naturschutz-
dienstes haben während eines Bestellungszeitraums

1. bis zu fünf Jahren an mindestens zwei Weiter-
bildungsveranstaltungen,

2. bis zu zwei Jahren an mindestens einer Weiter-
bildungsveranstaltung 

teilzunehmen.

Die Weiterbildung soll neue Entwicklungen in der 
Naturschutzarbeit berücksichtigen. 

§ 6 
Entschädigung, Kostentragung

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Naturschutz-
dienstes sollen im Rahmen der Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln von den sie bestellenden Behör-
den eine pauschale Aufwandsentschädigung in 
Höhe von bis zu 65 Euro monatlich erhalten.

(2) Das Land unterstützt die Bestellung der Mitglie-
der des Naturschutzdienstes, indem es jährlich 
Plätze für den geforderten Vorbereitungslehrgang 
beim Bildungszentrum für Natur, Umwelt und länd-
liche Räume im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel kostenlos anbietet. 

§ 7 
Dienstausweis und Dienstabzeichen

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Naturschutz-
dienstes erhalten einen Dienstausweis, der die An-
gaben nach § 1 Absatz 5 Satz 2 enthalten muss 
und ein Dienstabzeichen. Der Ausweis ist bei 
Diensthandlungen mitzuführen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. Das Dienstabzeichen ist bei Dienst-
handlungen zu tragen.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde bestimmt die 
Form des Dienstabzeichens und des Dienstausweises.

(3) Die Dienstabzeichen und Dienstausweise der in 
§ 45 Absatz 1 Satz 1 LNatSchG genannten Mit-
glieder des Naturschutzdienstes sind zugleich 
Dienstabzeichen und Dienstausweise im Sinne die-
ser Verordnung.

§ 8 
Übergangsvorschrift

Für die Dauer eines Jahres nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung behalten bereits ausgestellte 
Dienstausweise von ehrenamtlichen Mitgliedern 
des Naturschutzdienstes ihre Gültigkeit. Im Dienst-
ausweis ist ein Verlängerungsvermerk einzutragen. 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am  27. November 2018 in 
Kraft. Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf 
Jahren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 27. September 2018 
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t 

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
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Verhaltensregeln 
für die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Vom 28. September
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-5-2

Aufgrund des § 47 des Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holstei-
nischen Landtages (Schleswig-Holsteinisches Ab-
geordnetengesetz - SH AbgG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 100, ber. 1992, S. 225) zuletzt geän-
dert durch Artikel 39 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) hat sich der Schles-
wig-Holsteinische Landtag am 28. September 
2018 Verhaltensregeln gegeben.

Diese werden nachstehend bekannt gemacht:

§ 1  
Anzeigepflicht

(1) Ein Mitglied des Landtages ist verpflichtet, der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten schriftlich anzuzeigen:

1. Geburtsort und -datum, Beruf;

2. aus der Zeit vor seiner Mitgliedschaft im Landtag 
regelmäßige Tätigkeiten. Dazu gehören die zuletzt 
ausgeübte Berufstätigkeit sowie Tätigkeiten als 
Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwal-
tungsrates, Beirates oder vergleichbaren Gremi-
ums einer Gesellschaft oder eines in einer anderen 
Rechtsform betriebenen Unternehmens, einer Kör-
perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts, 
eines Vereines, Verbandes sowie einer Stiftung.

(2) Ein Mitglied des Landtages ist zusätzlich ver-
pflichtet, der Präsidentin oder dem Präsidenten 
schriftlich die folgenden einmaligen und regelmäßi-
gen Tätigkeiten und Verträge, die während der Mit-
gliedschaft im Landtag ausgeübt oder aufgenommen 
werden beziehungsweise wirksam sind, anzuzeigen:

1. entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat, die 
selbständig oder im Rahmen eines Anstellungsver-
hältnisses ausgeübt werden. Darunter fallen zum 
Beispiel die Fortsetzung einer vor der Mitglied-
schaft ausgeübten Berufstätigkeit sowie Bera-
tungs-, Vertretungs-, Gutachter-, publizistische 
und Vortragstätigkeiten. Die Anzeigepflicht entfällt 
für die Tätigkeit als Mitglied der Landesregierung;

2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Auf-
sichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder ver-
gleichbaren Gremiums einer Gesellschaft oder 
eines in einer anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens, einer Körperschaft oder Anstalt 
des öffentlichen Rechts, eines Vereines, Verban-
des sowie einer Stiftung;

3. das Bestehen beziehungsweise der Abschluss von 
Vereinbarungen, wonach dem Mitglied des Landta-
ges während oder nach Beendigung der Mitglied-
schaft bestimmte Tätigkeiten übertragen oder Ver-
mögensvorteile zugewendet werden sollen;

4. Beteiligungen an Kapital- oder Personengesell-
schaften in der Art und Höhe, wenn

a) dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Ein-
fluss auf ein Unternehmen begründet wird oder

b) aus der Gesellschafterstellung eine miter-
wirtschaftende Tätigkeit folgt, die von der 
Gesellschaft nicht eigens vergütet wird.

Die Grenzen der Anzeigepflicht legt die Präsiden-
tin oder der Präsident in den gemäß Absatz 5 zu 
erlassenden Ausführungsbestimmungen fest.

(3) Ein Mitglied des Landtages ist verpflichtet, der 
Präsidentin oder dem Präsidenten schriftlich die 
jährlichen Gesamteinkünfte aus den nach Absatz 2 
anzeigepflichtigen Tätigkeiten, Vereinbarungen und 
Beteiligungen anzugeben, wenn diese im Jahr den 
Betrag von 12.000 Euro übersteigen. Zu Grunde zu 
legen sind hierbei die Einkünfte im Sinne von § 2 
Absatz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes.

(4) Anzeigen nach den Verhaltensregeln sind inner-
halb einer Frist von drei Monaten nach Erwerb der 
Mitgliedschaft im Landtag sowie nach Eintritt von 
Änderungen oder Ergänzungen während der Wahl-
periode der Präsidentin oder dem Präsidenten ein-
zureichen. Die Anzeige der Gesamteinkünfte nach 
Absatz 3 muss bis zum Ablauf des zweiten Quar-
tals des folgenden Kalenderjahres erfolgen.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident erlässt im 
Benehmen mit dem Ältestenrat Ausführungsbe-
stimmungen über Inhalt, Umfang und gegebenen-
falls abweichende Zeitpunkte der Anzeigepflicht.

§ 2  
Rechtsanwälte

(1) Mitglieder des Landtages, die gegen Entgelt ge-
richtlich oder außergerichtlich für das Land Schles-
wig-Holstein auftreten, haben der Präsidentin oder 
dem Präsidenten die Übernahme der Vertretung an-
zuzeigen, wenn der Gegenstandswert einen von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten in den Aus-
führungsbestimmungen (§ 1 Absatz 5) festgeleg-
ten Mindestbetrag übersteigt.

(2) Mitglieder des Landtages, die gegen Entgelt zur 
Besorgung fremder Angelegenheiten gerichtlich 
oder außergerichtlich gegen das Land Schleswig-
Holstein auftreten, haben der Präsidentin oder dem 
Präsidenten die Übernahme der Vertretung anzuzei-
gen, wenn der Gegenstandswert einen von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten in den Ausführungs-
bestimmungen (§ 1 Absatz 5) festgelegten Min-
destbetrag übersteigt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei ge-
richtlichem oder außergerichtlichem Auftreten für 
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oder gegen landesunmittelbare Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 3  
Veröffentlichung

Die Angaben zu § 1 Absatz 1 und 2 werden als 
Drucksache und auf den Internetseiten des Landta-
ges veröffentlicht. Für die Angaben zu § 1 Absatz 
3 werden aus den jährlichen Gesamteinkünften die 
durchschnittlichen monatlichen Einkünfte errech-
net, indem die jährlichen Gesamteinkünfte durch 
zwölf dividiert werden. Die durchschnittlichen mo-
natlichen Einkünfte werden in folgender Staffelung 
ausgewiesen: 

Die Stufe 1 erfasst durchschnittliche monatliche 
Einkünfte in einer Größenordnung von 1.000 bis 
3.500 Euro, die Stufe 2 Einkünfte bis 7.000 Euro, 
die Stufe 3 Einkünfte bis 15.000 Euro, die Stufe 4 
Einkünfte bis 30.000 Euro, die Stufe 5 Einkünfte 
bis 50.000 Euro, die Stufe 6 Einkünfte bis 75.000 
Euro, die Stufe 7 Einkünfte bis 100.000 Euro, die 
Stufe 8 Einkünfte bis 150.000 Euro, die Stufe 9 
Einkünfte bis 250.000 Euro. Bei allen folgenden 
Stufen, deren Nummerierung sich fortlaufend er-
höht, werden jeweils 30.000 Euro zum Höchstbe-
trag der vorhergehenden Stufe addiert. Die Ein-
künfte werden der entsprechenden Stufe zugeord-
net, sofern der Höchstbetrag der vorhergehenden 
Stufe überschritten wurde. Von der Veröffentli-
chung der in Satz 2 bis 5 genannten Angaben kann 
die Präsidentin oder der Präsident im Benehmen 
mit dem Ältestenrat Ausnahmen zulassen.

§ 4  
Spenden

(1) Ein Mitglied des Landtages hat über Geldspenden 
und geldwerte Zuwendungen aller Art (Spenden), die 
ihm für seine politische Tätigkeit zur Verfügung ge-
stellt werden, gesondert Rechnung zu führen.

(2) Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr 
5.000 Euro übersteigt, ist unter Angabe des Na-
mens und der Anschrift der Spenderin oder des 
Spenders sowie der Gesamthöhe der Präsidentin 
oder dem Präsidenten anzuzeigen.

(3) Spenden sind, soweit sie in einem Kalenderjahr 
einzeln oder bei mehreren Spenden derselben 
Spenderin oder desselben Spenders zusammen den 
Wert von 10.000 Euro übersteigen, von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten unter Angabe ihrer 
Höhe und Herkunft als Drucksache und auf den In-
ternetseiten des Landtages zu veröffentlichen.

(4) Für Spenden an ein Mitglied des Landtages fin-
det § 25 Absatz 2 und 4 des Gesetzes über die 
politischen Parteien entsprechende Anwendung.

(5) Geldwerte Zuwendungen 

1. aus Anlass der Wahrnehmung interparlamentari-
scher oder internationaler Beziehungen,

2. zur Teilnahme an Veranstaltungen zur politischen 
Information, zur Darstellung der Standpunkte des 
Landtages oder seiner Fraktionen oder als Reprä-
sentantin oder Repräsentant des Landtages 

gelten nicht als Spenden im Sinne dieser Vorschrift; 
sie sind jedoch entsprechend Absatz 2 anzuzeigen 
und nach Maßgabe von Absatz 3 zu veröffentlichen.

(6) Geldwerte Zuwendungen, die ein Mitglied des 
Landtages als Gastgeschenk in Bezug auf sein Man-
dat erhält, müssen der Präsidentin oder dem Präsi-
denten angezeigt und ausgehändigt werden. Einer 
Anzeige und Aushändigung bedarf es nicht, wenn 
der materielle Wert des Gastgeschenks einen Betrag 
nicht übersteigt, der von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten in den Ausführungsbestimmungen (§ 1 
Absatz 5) festgelegt wird. Besteht eine Anzeige- 
und Aushändigungspflicht, kann das Mitglied des 
Landtages beantragen, das Gastgeschenk gegen Be-
zahlung des Gegenwertes an die Landeskasse ab-
züglich des Betrages nach Satz 2 zu behalten.

(7) Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet 
im Benehmen mit dem Ältestenrat über die Verwen-
dung angezeigter und ausgehändigter Gastge-
schenke und rechtswidrig angenommener Spenden.

§ 5  
Hinweise auf Mitgliedschaft

Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in be-
ruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind 
unzulässig.

§ 6  
Interessenverknüpfung im Ausschuss

Ein Mitglied des Landtages hat vor der Beratung im 
Ausschuss auf eine Interessenverknüpfung hinzu-
weisen, wenn es an der Beratung oder Abstimmung 
über einen Gegenstand mitwirkt, an dem es selbst 
oder ein anderer, für den es gegen Entgelt tätig ist, 
ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse hat.

§ 7 
Rückfrage

In Zweifelsfragen ist das Mitglied des Landtages ver-
pflichtet, sich durch Rückfragen bei der Präsidentin 
oder dem Präsidenten über den Inhalt seiner Pflichten 
nach diesen Verhaltensregeln zu vergewissern.

§ 8 
Verfahren

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Mit-
glied des Landtages seine Pflichten nach den Ver-
haltensregeln verletzt hat, holt die Präsidentin oder 
der Präsident zunächst dessen Stellungnahme ein 
und leitet eine Prüfung in tatsächlicher und rechtli-
cher Hinsicht ein. Sie oder er kann von dem betrof-
fenen Mitglied ergänzende Auskünfte zur Erläute-
rung und Aufklärung des Sachverhalts verlangen 
und die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der 
Fraktion, der dieses Mitglied angehört, um Stel-
lungnahme bitten.
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(2) Ergibt sich nach der Überzeugung der Präsiden-
tin oder des Präsidenten, dass ein minder schwerer 
Fall beziehungsweise leichte Fahrlässigkeit vorliegt 
(zum Beispiel Überschreitung von Anzeigefristen), 
wird das betreffende Mitglied ermahnt. Ansonsten 
teilt sie oder er das Ergebnis der Überprüfung dem 
Ältestenrat mit. Die Präsidentin oder der Präsident 
stellt nach Anhörung des betroffenen Mitglieds im 
Benehmen mit dem Ältestenrat fest, ob ein Verstoß 
gegen die Verhaltensregeln vorliegt. Die Feststel-
lung, dass ein Mitglied des Landtages seine Pflich-
ten nach den Verhaltensregeln verletzt hat, wird un-
beschadet weiterer Sanktionen nach § 46 des 
Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes 
als Drucksache veröffentlicht. Die Feststellung, dass 
eine Verletzung nicht vorliegt, wird auf Wunsch des 
Mitglieds des Landtages veröffentlicht.

(3) Bestehen Anhaltspunkte für eine Pflichtverlet-
zung gegen ein Mitglied des Ältestenrates, nimmt 
das betroffene Mitglied des Landtages an Sitzun-
gen im Rahmen dieses Verfahrens nicht teil. Beste-
hen Anhaltspunkte dafür, dass die Präsidentin oder 
der Präsident ihre oder seine Pflichten nach den 
Verhaltensregeln verletzt hat, hat ihre oder seine 
Stellvertreterin beziehungsweise ihr oder sein Stell-
vertreter nach den Vorschriften der Absätze 1 und 
2 zu verfahren.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident kann im Be-
nehmen mit dem Ältestenrat gegen das Mitglied 
des Landtages, das anzeigepflichtige Tätigkeiten 
oder Einkünfte nicht angezeigt hat, nach erneuter 
Anhörung ein Ordnungsgeld festsetzen. Die Höhe 
des Ordnungsgeldes bemisst sich nach der 
Schwere des Einzelfalles und nach dem Grad des 
Verschuldens. Es kann bis zur Höhe der Hälfte der 
jährlichen Abgeordnetenentschädigung festgesetzt 
werden. Die Präsidentin oder der Präsident macht 
die Festsetzung durch Verwaltungsakt geltend. Auf 
Wunsch des betreffenden Mitglieds kann eine Ra-
tenzahlung vereinbart werden.

(5) In Fällen des § 46 Absatz 3 des Schleswig-
Holsteinischen Abgeordnetengesetzes leitet die 
Präsidentin oder der Präsident nach Anhörung des 
betroffenen Mitglieds eine Prüfung in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht ein. Dabei ist bei der Prü-
fung auf Vorliegen einer angemessenen Gegenleis-
tung im Sinne des § 46 Absatz 2 Satz 3 des 
Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes 
auf die Verkehrsüblichkeit abzustellen; hilfsweise 
ist entscheidend, ob Leistung und Gegenleistung 
offensichtlich außer Verhältnis stehen. Maßnah-
men nach diesem Absatz setzen voraus, dass der 

Erhalt der Zuwendung oder des Vermögensvorteils 
nicht länger als drei Jahre zurückliegt. Die Präsi-
dentin oder der Präsident kann von dem Mitglied 
ergänzende Auskünfte zur Erläuterung und Aufklä-
rung des Sachverhalts verlangen und die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden der Fraktion, der die-
ses Mitglied angehört, um Stellungnahme bitten. 
Ergibt sich nach der Überzeugung der Präsidentin 
oder des Präsidenten, dass eine unzulässige Zu-
wendung nach § 46 Absatz 2 des Schleswig-Hol-
steinischen Abgeordnetengesetzes vorliegt, teilt 
sie oder er das Ergebnis der Überprüfung dem Äl-
testenrat mit. Die Präsidentin oder der Präsident 
stellt nach Anhörung des betroffenen Mitglieds im 
Benehmen mit dem Ältestenrat fest, ob ein Ver-
stoß gegen § 46 Absatz 2 des Schleswig-Holstei-
nischen Abgeordnetengesetzes vorliegt. Die Präsi-
dentin oder der Präsident macht den Anspruch ge-
mäß § 46 Absatz 3 des Schleswig-Holsteinischen 
Abgeordnetengesetzes durch Verwaltungsakt gel-
tend. Die Feststellung, dass ein Mitglied des Land-
tages seine Pflichten nach dem Schleswig-Holstei-
nischen Abgeordnetengesetz verletzt hat, wird un-
beschadet weiterer Sanktionen nach § 46 des 
Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes 
als Drucksache veröffentlicht. Die Feststellung, 
dass eine Verletzung nicht vorliegt, wird auf 
Wunsch des Mitglieds des Landtages veröffent-
licht. Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 9  
Übergangsregelung

Abweichend von § 1 Absatz 4 Satz 1 sind die erst-
maligen Anzeigen nach den Verhaltensregeln der 
Präsidentin oder dem Präsidenten bis zum Ende 
des ersten Quartals 2019 einzureichen. Für das 
Jahr 2017 sind anstelle der jährlichen Gesamtein-
künfte nach § 1 Absatz 3 die Einkünfte aus den 
nach § 1 Absatz 2 anzeigepflichtigen Tätigkeiten, 
Vereinbarungen und Beteiligungen, wenn diese den 
Betrag von 7.000 Euro übersteigen, ab dem 1. Juni 
2017 anzugeben.

§ 10  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verhaltensregeln treten mit Wirkung vom  
6. Juni 2017 in Kraft. Mit Wirkung vom selben Tag 
treten die Verhaltensregeln für die Abgeordneten 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 
1995 (GVOBl. Schl.-H. 1995, S. 63)*), zuletzt ge-
ändert laut Bekanntmachung vom 27. Juni 2012 
(GVOBl. Schl.-H. 2012, S. 590), außer Kraft.

Kiel, 28. September 2018
Der Präsident

des Schleswig-Holsteinischen Landtages
K l a u s  S c h l i e

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-5-1
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Landesverordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden 
(Naturschutzzuständigkeitsverordnung - NatSchZVO)

Vom 4. Oktober 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-26

Aufgrund des § 2 Absatz 3 des Landesnaturschutz-
gesetzes (LNatSchG) vom 24. Februar 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt ge-
ändert durch Artikel  21 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl. -H. S. 162), verordnet das Mi-
nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung:

§ 1 
Zuständigkeit der obersten Naturschutzbehörde

Die oberste Naturschutzbehörde ist zuständig

1.  für alle nach dem Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

Landesverordnung 
zur Änderung der Heißluftballonverordnung*)

Vom 4. Oktober 2018
Aufgrund des § 175 des Landesverwaltungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom  
2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 648) und des § 36 Ab-
satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
Verbindung mit § 2 der Ordnungswidrigkeiten-Zu-
ständigkeitsverordnung vom 22. Januar 1988 
(GVOBl. Schl.-H. S. 32) zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 24. August 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 457), verordnet das Ministe-
rium für Inneres, ländliche Räume und Integration:

Artikel 1
§ 3 der Heißluftballonverordnung vom 4. August 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 566), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 20. November 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 445) wird wie folgt geändert:
Die Angabe „30. Dezember 2018“ wird durch die An-
gabe „mit Ablauf des 29. Dezembers 2023“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Oktober 2018
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert LVO vom 4. August 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2011-0-19

Landesverordnung 
zur Änderung der Brandverhütungsschauverordnung*)

Vom 4. Oktober 2018
Aufgrund des § 42 Absatz 1 Nummer 1 des Brand-
schutzgesetzes vom 10. Februar 1996 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 200), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 162), verordnet das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration:

Artikel 1
§ 8 Satz 2 der Brandverhütungsschauverordnung 
vom 4. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 586), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. No-
vember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 444) wird wie 
folgt geändert:
Die Angabe „mit Ablauf des 30. Dezembers 2018“ 
wird durch die Angabe „mit Ablauf des 29. Dezem-
bers 2023“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 4. Oktober 2018

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister

für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert LVO vom 4. November 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2131-2-5
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15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) sowie 
nach den aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Verordnungen zu treffenden behördlichen Ent-
scheidungen 

a) in den Küstengewässern,

b) auf den Binnenwasserstraßen des Bundes und

c) auf sonstigen Flächen, 

die nicht zum Gebiet einer Gemeinde gehören; als 
solche ist sie auch zu beteiligen, soweit im Bun-
desnaturschutzgesetz, im Landesnaturschutzge-
setz und in den dazu ergangenen Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmt ist; von die-
ser örtlichen Zuständigkeit ausgenommen sind 

a) das gemeindefreie Gebiet Sachsenwald,

b) der Forstgutsbezirk Buchholz sowie 

c) der Nationalpark Schleswig-Holsteini-
sches Wattenmeer,

2.  für die Genehmigung eines Eingriffs nach § 17 Ab-
satz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 11 Absatz 
2 und § 11a LNatSchG, wenn die Verursacherin 
des Eingriffs eine oberste Landesbehörde ist,

3.  für die nach § 9 Absatz 2 LNatSchG zu ertei-
lende Genehmigung zur Beseitigung oder Ver-
änderung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men, die von ihr oder mit ihrem Einvernehmen 
festgesetzt oder durchgeführt worden sind,

4.  für die Erteilung des Einvernehmens oder des 
Benehmens nach § 17 Absatz 1 BNatSchG in 
Verbindung mit § 11 Absatz 1 LNatSchG, wenn 
eine oberste oder obere Landesbehörde zustän-
dige Behörde für die Zulassung oder die Entge-
gennahme der Anzeige eines Eingriffs oder für 
die Durchführung des Eingriffs im Rahmen ihrer 
hoheitlichen Tätigkeit ist; dies gilt nicht für Ent-
scheidungen des Landesamtes für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume,

5.  für die Abgabe einer Stellungnahme nach § 17 
Absatz 2 BNatSchG, 

6.  für die Bestimmung und Bekanntgabe der Art 
der Kennzeichnung geschützter und einstweilig 
sichergestellter Teile von Natur und Landschaft 
nach § 12a Absatz 6 Satz 2 LNatSchG sowie 
von Natura 2000-Gebieten nach § 24 Absatz 
3 LNatSchG,

7.  für den Abschluss vertraglicher Vereinbarun-
gen nach § 32 Absatz 4 BNatSchG,

8.  für die Festlegung von Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen auf geschützten Flächen 
nach § 27 Absatz 1 Satz 1 LNatSchG,

9.  für die Aufstellung von Bewirtschaftungs- und 
Maßnahmenplänen für Natura 2000-Gebiete 
außerhalb des Nationalparks Schleswig-Hol-
steinisches Wattenmeer nach § 27 Absatz 1 
Satz 3 LNatSchG,

10. für die Weiterleitung von Informationen, die 
zur Erfüllung der Berichtspflichten des Bundes 
aus der Richtlinie (EWG) 92/431) sowie aus der 
Richtlinie (EG) 2009/1472) erforderlich sind,

11.  für die Aufstellung von Artenhilfsprogrammen 
und die Umsetzung von Maßnahmen nach § 38 
Absatz 2 BNatSchG,

12. für die Information des Bundesamtes für Na-
turschutz nach § 48a BNatSchG über jede 
Früherkennung der Einbringung oder des Vor-
kommens invasiver gebietsfremder Arten von 
unionsweiter Bedeutung nach Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nummer 1143/20143), 

13. für die Abstimmung von Managementmaßnah-
men mit anderen Mitgliedstaaten der europäi-
schen Union nach § 40e Absatz 1 BNatSchG,

14. für die Bestimmung der für die Entgegennahme 
toter Tiere und Pflanzen zuständigen Stelle 
nach § 45 Absatz 4 BNatSchG,

15. für die Bestimmung der für die Entgegennahme 
von Tieren nach § 45 Absatz 5 Satz 3 
BNatSchG zuständigen Stelle und

16. für die Ausübung der Fachaufsicht über die 
oberen und unteren Naturschutzbehörden.

§ 2 
Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörden

(1) Die oberen Naturschutzbehörden sind zuständig

1. für die Beobachtung von Natur und Landschaft 
nach § 6 BNatSchG,

2. für die Erarbeitung von Fachbeiträgen für die 
Planung anderer Behörden und Stellen sowie 
deren Beratung nach näherer Weisung,

3. für die Erarbeitung von fachlichen Planungs- und 
Entscheidungshilfen für die Naturschutzbehörden,

4. für die Eintragung der geschützten Gebiete in 
ein Naturschutzbuch nach § 12a Absatz 5 
LNatSchG,

5. für die Erfassung und wissenschaftliche Betreu-
ung der Naturschutzgebiete, Biosphärenreser-
vate, gesetzlich geschützten Biotope und Natura 
2000-Gebiete,

1) Richtlinie (EWG) Nummer 92/43 des Rates vom  
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Richtlinie (EU) Nummer 2013/17 (ABl. L 158 S. 193)

2) Richtlinie (EG) Nummer 2009/147 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 
L 20 S. 7)

3) Verordnung (EU) Nummer 1143/2014 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2014 über die Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebiets-
fremder Arten (ABl. L 317 S. 35), geändert durch Ar-
tikel 112 der Verordnung (EU) Nummer 2031/2016 
vom 23. November 2016 (ABl. L 317 S. 4)
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 6. für die Übertragung der fachlichen Betreuung 
eines Naturschutzgebietes oder eines Gebietes 
des Netzes Natura 2000, soweit das Gebiet 
nach § 32 Absatz 2 BNatSchG geschützt ist 
oder nach § 32 Absatz 4 BNatSchG ein gleich-
wertiger Schutz gewährleistet ist, auf juristi-
sche oder natürliche Personen nach § 20 Ab-
satz 1 LNatSchG,

 7. für die Durchführung und Aktualisierung der 
flächendeckenden Kartierung von gesetzlich 
geschützten Biotopen einschließlich der Mittei-
lung an die Eigentümerinnen und Eigentümer 
nach § 30 Absatz 7 BNatSchG in Verbindung 
mit § 21 Absatz 6 LNatSchG,

 8. für die Führung und die Sicherung der Abgren-
zungskarten nach § 22 Absatz 2 Satz 2 
LNatSchG sowie für ihre Umsetzung und Ver-
wahrung nach § 23 Absatz 1 LNatSchG,

 9. für die Erstellung und Verwirklichung der 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele nach  
§ 38 Absatz 1 BNatSchG,

10. für die Genehmigung des gewerbsmäßigen 
Entnehmens, Be- oder Verarbeitens wild leben-
der Pflanzen nach § 39 Absatz 4 BNatSchG, 
sonstige öffentliche oder privatrechtliche Auf-
lagen oder Verpflichtungen sowie eventuelle 
Förderungen,

11.  für die Genehmigung für das Ausbringen von 
Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem 
betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder 
seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, 
sowie von Tieren nach § 40 Absatz 1 BNatSchG,

12. für das Treffen von Maßnahmen gegen inva-
sive Arten nach § 40a Absatz 1 BNatSchG, 

13. für die unverzügliche Meldung von invasiven 
Arten in einer frühen Phase der Invasion nach 
§ 40a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BNatSchG 
im Sinne des Artikels 16 der Verordnung (EU) 
Nummer 1143/2014 an die oberste Natur-
schutzbehörde,

14. hinsichtlich invasiver Arten in einer frühen 
Phase der Invasion: 

a) für das Treffen von Maßnahmen gegen 
diese invasiven Arten nach § 40a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 und 2 BNatSchG im 
Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 
Nummer 1143/2014,

b) für die Anordnung der Beseitigung dieser in-
vasiven Arten und der dafür geeigneten Ver-
fahren nach § 40a Absatz 3 BNatSchG und 

c) für die Beseitigung dieser invasiven Arten 
nach § 40a Absatz 4 BNatSchG,

15. für die Erteilung von Genehmigungen nach  
§ 40c BNatSchG und deren Überwachung,

16. für die Entgegennahme von Mitteilungen nach 
§ 44 Absatz 6 BNatSchG,

17. für die Entgegennahme der Meldung der Auf-
nahme eines Tieres nach § 45 Absatz 5 Satz 4 
BNatSchG,

18. nach § 45 Absatz 5 Satz 5 BNatSchG, die Heraus-
gabe des aufgenommenen Tieres zu verlangen,

19. nach § 45 Absatz 7 Satz 1 BNatSchG Ausnah-
men von den Verboten des § 44 BNatSchG zu-
zulassen,

20. für die Erteilung von Befreiungen nach § 67 
Absatz 1 BNatSchG von den Vorschriften des 
§ 40 BNatSchG und für die Erteilung von Be-
freiungen nach § 67 Absatz 2 BNatSchG von 
den Vorschriften des § 44 BNatSchG,

21. nach § 4 Absatz 3 der Bundesartenschutzver-
ordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 
(BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95), Ausnahmen von den Verboten 
des § 4 Absatz 1 BArtSchV zuzulassen.

(2) Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume ist ferner zuständig

 1. für die Fortschreibung der Roten Listen gemäß 
§ 3a Satz 3 LNatSchG,

 2. für die Vorbereitung von Verordnungen über 
Naturschutzgebiete nach § 13 LNatSchG und 
die Durchführung der Verfahren zu ihrem Er-
lass nach § 19 LNatSchG,

 3. für die nach § 26 LNatSchG in Verbindung mit 
§ 35 BNatSchG erforderlichen Entscheidungen 
und Maßnahmen,

 4. für die Zulassung von Ausnahmen vom Hal-
tungsverbot für besonders gefährliche Tierar-
ten nach § 29 LNatSchG,

 5. für die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 50 
LNatSchG in Verbindung mit § 66 BNatSchG,

 6. für die Weiterverarbeitung und Veröffentlichung 
der von den unteren Naturschutzbehörden über-
mittelten Daten nach § 7 Absatz 3 der Öko-
konto- und Kompensationsverzeichnisverordnung 
vom 28. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 223), 

 7. für die Ausführung von Aufgaben des Natur-
schutzes durch den Betrieb der Integrierten 
Stationen des Landes,

 8. für die Zusammenstellung von Daten für alle 
invasiven Arten nach Artikel 4 der Verordnung 
(EU) Nummer 1143/2014,

 9. geeignete Erntebestände für die Produktion ge-
bietseigener Gehölze nach § 40 Absatz 1, 
auch in Verbindung mit § 54 Absatz 4b 
BNatSchG, anzuerkennen und diese in einem 
Register zu führen,

10. für das Führen eines Registers über die berech-
tigte Haltung im Sinne von § 40b BNatSchG 
und im Sinne des Artikels 32 der Verordnung 
(EU) Nummer 1143/2014,



Nr. 16 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 25. Oktober 2018 661

11.  für die Festlegung von Managementmaßnah-
men nach § 40e Absatz 1 und 2 BNatSchG,

12. für die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rah-
men der Festlegung der Managementmaßnah-
men nach § 40f BNatSchG, 

13. für die Festlegung der Unterbringung der nach 
§ 47 BNatSchG eingezogenen oder beschlag-
nahmten Tiere, sowie

14. nach § 48 Absatz 1 Nummer 4 BNatSchG für 
alle übrigen Aufgaben im Sinne der Verordnung 
(EG) Nummer 338/974),

15. nach § 2 Absatz 1 Satz 2 BArtSchV weiterge-
hende Ausnahmen für die in Satz 1 genannten 
Pilze zuzulassen, 

16. nach § 2 Absatz 2 BArtSchV Ausnahmen von 
den Verboten des § 44 Absatz 1 Nummer 1 und 
Absatz 2 BNatSchG für Weinbergschnecken (He-
lix pomatia) mit einem Gehäusedurchmesser von 
mindestens 30 Millimeter zuzulassen,

17. nach § 6 BArtSchV

a) Ausnahmen von der Verpflichtung zur Füh-
rung eines Aufnahme- und Auslieferungsbu-
ches zuzulassen,

b) ein Verfahren anzuerkennen, durch das eine 
ausreichende Überwachung sichergestellt ist,

18. nach § 7 BArtSchV

a) den Nachweis für das Vorliegen der Anforde-
rungen zum Halten von besonders geschütz-
ten und von in § 3 Absatz 1 Satz 1 BArtSchV 
genannten Wirbeltieren zu verlangen,

b) die Anzeige über die Haltung von unter 
Buchstabe a genannten Wirbeltieren entge-
genzunehmen,

c) Ausnahmen von § 7 Absatz 2 BArtSchV 
zuzulassen,

19. nach § 11 Absatz 3 und 4 BArtSchV Informati-
onen über Maßnahmen zur Rückführung eines 
in den Freiflug gestellten oder aus einem Ge-
hege entwichenen Greifvogelhybriden entge-
genzunehmen,

20. nach § 13 BArtSchV

a) dem Absehen von der jeweils als vorrangig 
bezeichneten Kennzeichnungsmethode zu-
zustimmen,

b) die verbindliche Kennzeichnungsmethode 
festzulegen,

21. nach § 14 BArtSchV

a) Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht 
zuzulassen,

b) vor Inkrafttreten der Bundesartenschutzver-
ordnung angebrachte Kennzeichnungen an-
zuerkennen,

22. nach § 15 Absatz 6 BArtSchV die vierteljährli-
chen Angaben über die ausgegebenen Kennzei-
chen und deren Empfänger entgegenzunehmen.

(3) Der Landesbetrieb für Küstenschutz, National-
park und Meeresschutz ist ferner zuständig für die 
Aufstellung von Bewirtschaftungs- und Maßnah-
menplänen für die innerhalb des Nationalparks 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer liegenden 
Anteile der Natura 2000-Gebiete nach § 27 Absatz 1 
Satz 3 LNatSchG.

§ 3 
Zuständigkeit der oberen und der unteren Natur-

schutzbehörden

Die oberen und die unteren Naturschutzbehörden 
sind zuständig

1. den Nachweis nach § 46 Absatz 1 BNatSchG 
oder die Glaubhaftmachung nach § 46 Absatz 2 
BNatSchG zu verlangen,

2. für die Kontrolle auf das Vorhandensein invasi-
ver Arten nach § 40a Absatz 2 BNatSchG,

3. den Nachweis oder die Glaubhaftmachung nach 
§ 40b BNatSchG zu verlangen,

4. nach § 47 BNatSchG Tiere und Pflanzen einzu-
ziehen oder zu beschlagnahmen,

5. nach § 52 Absatz 1 BNatSchG Auskünfte zu 
verlangen,

6. nach § 6 Absatz 3 BArtSchV die Aushändigung der 
Aufnahme- und Auslieferungsbücher zu verlangen,

7. nach § 13 Absatz 3 BArtSchV die Vorlage der 
Dokumentationen zu verlangen.

§ 4 
Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörden

(1) Die unteren Naturschutzbehörden sind zustän-
dig, soweit im Bundesnaturschutzgesetz, im Lan-
desnaturschutzgesetz und in den dazu ergangenen 
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
Abweichend von § 1 Nummer 1 ist die untere Na-
turschutzbehörde nach § 17 Absatz 1 BNatSchG 
in Verbindung mit § 11 LNatSchG zu beteiligen, 
wenn ein Sportboothafen teilweise innerhalb nicht 
eingemeindeter Gewässer errichtet oder wesent-
lich geändert werden soll.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Nummer 17 sind 
die unteren Naturschutzbehörden zuständig, nach § 
45 Absatz 7 Satz 1 BNatSchG, Ausnahmen zur Ab-
wehr erheblicher Schäden durch Saatkrähen (Corvus 
frugilegus L.) sowie für Vergrämungsabschüsse von 
Kormoranen (Phalacrocorax carbo L.) zuzulassen.

4) Verordnung (EG) Nummer 338/97 des Rates vom  
9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwa-
chung des Handels (ABl. L 61 S. 1, ber. 1997 ABl. L 
100 S. 72 und L 298 S. 70), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung (EU) Nummer 160/2017 
vom 20. Januar 2017 (ABl. L 27 S. 1)
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(3) Die unteren Naturschutzbehörden können Beseiti-
gungsmaßnahmen für alle ungenehmigt ausgebrach-
ten Arten, die eine Gefährdung von Ökosystemen, Bio-
topen oder Arten darstellen können, sowie für inva-
sive Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe 
a BNatSchG anordnen, soweit nicht die Zuständigkeit 
der oberen Naturschutzbehörden gemäß § 2 Absatz 
1 Nummer 14 Buchstabe b oder c gegeben ist.

§ 5 
Sonstige Zuständigkeiten 

Ausnahmen und Befreiungen von Satzungen und Ge-
meindeverordnungen erteilt die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister. Über im Rahmen von Baumschutz-
satzungen erforderlich werdende Ersatzpflanzungen 
oder Ersatzleistungen entscheiden die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister nach Maßgabe des § 11 
LNatSchG. Sofern die Erteilung einer Ausnahme oder 
Befreiung mit einem Eingriff gemäß § 14 BNatSchG 
verbunden ist, gilt § 11 Absatz 1 LNatSchG.

§ 6 
Beteiligung der Fischereibehörde

Entscheidungen auf der Grundlage des Kapitels 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder aufgrund die-
ses Kapitels ergangener Rechtsvorschriften treffen 
die oberen und unteren Naturschutzbehörden im 
Einvernehmen mit der oberen Fischereibehörde, 
wenn betroffene besonders geschützte Arten auch 
dem Fischereirecht unterliegen.

§ 7 
Konzentration von Zuständigkeiten

Bedarf ein Vorhaben nach dem Landesnaturschutz-
gesetz, dem Bundesnaturschutzgesetz oder 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften ne-
ben einer Genehmigung, Ausnahme oder Befreiung 
durch die untere Naturschutzbehörde oder durch 
den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz auch einer Entscheidung der 
obersten Naturschutzbehörde, entscheidet die 
oberste Naturschutzbehörde zugleich für die nach-
geordnete Naturschutzbehörde nach den für die er-
setzte Entscheidung maßgeblichen Vorschriften. 
Entsprechendes gilt, wenn ein Vorhaben neben ei-
ner artenschutzrechtlichen Genehmigung, Aus-
nahme oder Befreiung durch die obere Naturschutz-
behörde auch einer Entscheidung der obersten Na-
turschutzbehörde bedarf. Eine Beteiligung im Sinne 
von Einvernehmen oder Benehmen ist keine Ent-
scheidung im Sinne von Satz 1.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverord-
nung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach 
dem Landesnaturschutzgesetz vom 1. April 2007 
(GVOBl. Schl.-H. S 227)*) außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel,  4. Oktober 2018 
J a n  P  h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
 für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-4-219

Landesverordnung 
zur Erleichterung der Bejagung des Schwarzwildes

Vom 5. Oktober 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 792-1-23

Aufgrund des § 24 Absatz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 2 des Landesjagdgesetzes vom 13. Oktober 
1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 300, ber. 2008 S. 135), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58, ber.  
S. 128) verordnet das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung:

§ 1
Abweichend von § 19 Absatz 1 des Bundesjagdge-
setzes ist es zulässig,

1. bei der Jagd auf Schwarzwild künstliche Licht-
quellen zu verwenden oder zu nutzen; waffen-
rechtliche Bestimmungen bleiben unberührt;

2. bei der Fangjagd auf Schwarzwild auch mit 
Büchsenpatronen unter einem Kaliber von 6,5 mm 
zu schießen, sofern diese eine Mündungsener-
gie von mindestens 400 Joule haben.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 5. Oktober  2018

J a n  P  h i l i p p  A l b r e c h t
Minister

 für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Landesverordnung 
über die Landesbeauftragte für Naturschutz oder den Landesbeauftragten für Naturschutz und 

den Beirat auf Landesebene (Naturschutzbeiratsverordnung)
Vom 11. Oktober 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-25

Aufgrund des § 43 Absatz 4 Satz 2 des Landesna-
turschutzgesetzes (LNatSchG) vom 24. Februar 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt 
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet das Mi-
nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung:

Abschnitt 1 
Die oder der Landesbeauftragte für Naturschutz

§ 1 
Landesbeauftragte für Naturschutz

Die oder der Landesbeauftragte für Naturschutz 
wird auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Die 
Amtsdauer beginnt mit dem Tage der Berufung. Sie 
oder er führt das Amt bis zur Berufung einer oder 
eines neuen Landesbeauftragten weiter.

Abschnitt 2 
Beirat bei der oder dem Landesbeauftragten  

für Naturschutz

§ 2 
Zusammensetzung

(1) Die oberste Naturschutzbehörde beruft die Mit-
glieder des Beirates nach § 43 Absatz 3 LNatSchG 
aus dem Kreis der Beauftragten für Naturschutz 
der unteren Naturschutzbehörden sowie geeignete 
Sachverständige. In den Beirat sind nur Personen 
zu berufen, die im Naturschutz besonders fachkun-
dig und erfahren sind, insbesondere in Bereichen, 
für die ein besonderer Beratungsbedarf besteht. 
Frauen und Männer sollen jeweils hälftig berück-
sichtigt werden.

(2) In den Beirat sind mindestens die Hälfte der 
Mitglieder aus den Vorschlägen der in § 43 Absatz 3 
Satz 4 LNatSchG genannten Vorschlagsberechtig-
ten zu berufen.

§ 3 
Amtsdauer

Die Amtsdauer des Beirates beträgt fünf Jahre. Sie 
beginnt mit der ersten Sitzung. Nach Ablauf der 
Amtsdauer führt der Beirat die Geschäfte bis zum 
Zusammentritt eines neuen Beirates weiter.

§ 4 
Berufung

(1) Den in § 43 Absatz 3 Satz 4 LNatSchG ge-
nannten Vorschlagsberechtigten ist durch schriftli-
che Aufforderung Gelegenheit zu geben, innerhalb 
einer Frist von vier Wochen Vorschläge zu unter-
breiten.

(2) Die Beiratsmitglieder werden für die Amtsdauer 
des Beirates berufen.

§ 5 
Ausscheiden und Abberufen von Beiratsmitgliedern

(1) Beabsichtigt ein Mitglied aus dem Beirat auszu-
scheiden, hat es dies der obersten Naturschutzbe-
hörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitgliedschaft en-
det mit dem Zugang der Mitteilung.

(2) Vor einer vorzeitigen Abberufung eines Beirats-
mitgliedes ist es selbst sowie die Stelle, die es zur 
Berufung vorgeschlagen hat, anzuhören.

(3) Scheidet ein Mitglied aus dem Beirat aus oder 
wird es aus dem Beirat abberufen, kann ein neues 
Mitglied nach §§ 2 und 4 für die restliche Amts-
dauer des Beirates berufen werden.

§ 6 
Vorsitz

Die oder der Landesbeauftragte für Naturschutz 
führt im Beirat den Vorsitz. Der Beirat wählt aus 
seiner Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der oder des Vorsitzenden.

§ 7 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung, Wahlen

(1) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen sind und wenn wenigs-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

(2) Der Beirat beschließt mit Stimmenmehrheit; 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(3) Für Wahlen durch den Beirat gilt § 104 des Lan-
desverwaltungsgesetzes (LVwG) entsprechend.

§ 8 
Sitzungen

(1) Der Beirat bei der oder dem Landesbeauftragten 
für den Naturschutz wird zu seiner ersten Sitzung 
von der obersten Naturschutzbehörde einberufen 
und auf die nach §§ 95 und 96 LVwG für ehren-
amtliche Tätigkeit im Verwaltungsverfahren gelten-
den Grundsätze verpflichtet. Zu den weiteren Sit-
zungen wird der Beirat von der oder dem Vorsitzen-
den einberufen. Sitzungen des Beirates finden statt 
so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens 
jedoch einmal im halben Jahr.

(2) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, in 
der insbesondere die Geschäftsführung zu regeln 
ist. Mit Blick auf die zu regelnde Geschäftsführung 
sind auch Regelungen über die Einladung von Ver-
tretern der obersten Naturschutzbehörde aufzuneh-
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men. Es gelten die §§ 101 und 102 LVwG, soweit 
diese Verordnung nicht etwas anderes bestimmt.

Abschnitt 3 
Entschädigung

§ 9 
Entschädigung

(1) Die Mitglieder des Beirates erhalten Reisekos-
ten nach Maßgabe des Bundesreisekostengeset-
zes, soweit die Auslagen nicht nach anderen Vor-
schriften zu ersetzen sind.

(2) Die oder der Landesbeauftragte erhält neben 
den Reisekosten nach Absatz 1 eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von monatlich 570 Euro.

(3) Entgangener Arbeitsverdienst wird nicht ersetzt.

Abschnitt 4 
Schlussvorschriften

§ 10 
Übergangsvorschrift

Die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung im Amt befindliche Landesbeauf-
tragte für Naturschutz und die Beiratsmitglieder 
bleiben für die Zeit, für die sie berufen wurden, im 
Amt. 

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. November 2018 in 
Kraft. Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf 
Jahren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Oktober 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t 

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Landesverordnung 
 über die Weiterbildung und Prüfung zu Fachkräften für Hygiene (WBHygVO)

Vom 11. Oktober 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-5-19

Aufgrund des § 7 des Gesetzes über die Weiterbil-
dung in Gesundheitsfachberufen vom 27. Novem-
ber 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juni 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351), verordnet das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren:

§ 1 
Weiterbildungsbezeichnung

(1) Die Anerkennung zum Führen der Weiterbil-
dungsbezeichnung Fachkraft für Hygiene erhält, 
wer als Gesundheits- und Krankenpflegerin, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger, Hebamme oder Entbindungspfleger 
die nach dieser Verordnung vorgeschriebene Wei-
terbildung erfolgreich mit der Prüfung abgeschlos-
sen hat.

(2) Auf Antrag erhält die Anerkennung auch, wer 
eine nach anderen Anforderungen durchgeführte, 
gleichwertige Weiterbildung abgeschlossen hat.

(3) Über die Anerkennung wird eine Urkunde nach 
dem Muster der Anlage 1 ausgestellt.

§ 2 
Ziel der Weiterbildung

Die Weiterbildung soll die in der Ausbildung erwor-
benen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten er-

weitern und vertiefen sowie Pflegepersonen, Heb-
ammen und Entbindungspfleger dazu befähigen, in 
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens daran mitzuwir-
ken, die Hygiene und Infektionsprävention durch 
Maßnahmen der Erkennung, Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionen zu verbessern. Sie soll 
insbesondere die Fähigkeit vermitteln,

1. bei der Einhaltung der Regeln der Krankenhaus-
hygiene mitzuwirken durch

a) regelmäßige Begehung aller Bereiche des 
Krankenhauses,

b) Überwachung der Pflegetechniken und ande-
rer Arbeitsabläufe im Krankenhaus,

c) Erstellen, Fortschreiben und Überwachen der 
Einhaltung von Hygieneplänen und Arbeits-
anleitungen nach hygienischen Gesichts-
punkten;

2. bei der Erkennung von Krankenhausinfektionen 
mitzuwirken durch

a) Aufzeichnung der Daten über Krankenhausin-
fektionen,

b) Mitarbeit bei der Erstellung von Infektions-
statistiken und deren Auswertung als Grund-
lage epidemiologischer Untersuchungen,

c) Mitarbeit bei epidemiologischen Untersu-
chungen;

Anl.
 1
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3. Verdachtsfälle an die für die entsprechenden 
Bereiche Verantwortlichen zu melden;

4. bei der Verhütung und Bekämpfung von Kran-
kenhausinfektionen allgemein und bereichsspe-
zifisch zu beraten;

5. das Personal und die in der Weiterbildung be-
findlichen Hygienefachkräfte zu schulen und 
praktisch anzuleiten;

6. sich an der Auswahl hygienerelevanter Verfah-
ren und Produkte sowie an der Planung funktio-
neller und baulicher Maßnahmen zu beteiligen;

7. die Sitzungen der Hygienekommission des Kran-
kenhauses in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern der Kommission vorzubereiten;

8. mit Ausbildungsstätten für Fachberufe im Ge-
sundheitswesen zusammenzuarbeiten.

§ 3 
Form, Dauer und Inhalt der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung wird in einem Lehrgang 
durchgeführt, der theoretischen und praktischen 
Unterricht sowie berufspraktische Anteile umfasst.

(2) Der Lehrgang dauert unabhängig vom Zeitpunkt 
der Prüfung mindestens ein Jahr als Vollzeitlehr-
gang oder mindestens zwei Jahre als berufsbeglei-
tender Lehrgang. Wird der Lehrgang in Teilzeitform 
durchgeführt, verlängert er sich entsprechend.

(3) Der theoretische und praktische Unterricht um-
fasst mindestens 720 Unterrichtsstunden. Jede 
Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Inhalt und 
Umfang der einzelnen Fächer ergeben sich aus der 
Anlage 2. Über die Teilnahme am Unterricht ist ein 
Nachweis zu führen.

(4) Die berufspraktischen Anteile werden unter 
fachkundiger Anleitung und Aufsicht im Hinblick 
auf das Weiterbildungsziel durchgeführt. Bei be-
rufsbegleitenden Lehrgängen werden sie im Rah-
men der beruflichen Tätigkeit wahrgenommen. In-
halt und Umfang der berufspraktischen Anteile der 
Weiterbildung ergeben sich aus der Anlage 3.

(5) Fortbildungen, die in der Regel nicht länger als 
zwei Jahre vor Lehrgangsbeginn absolviert worden 
sind, sowie Bestandteile abgeschlossener ähnlicher 
Weiterbildungen können auf Antrag anerkannt wer-
den, sofern sie Unterrichtsanteilen der Weiterbil-
dung gleichwertig sind. § 8 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen 
gilt entsprechend.

§ 4 
Zugangsvoraussetzung

Eine Weiterbildung darf erst dann begonnen wer-
den, wenn ihr eine mindestens zweijährige Berufs-
tätigkeit in einem der in § 1 Absatz 1, zweiter 
Halbsatz, genannten Berufe vorausgegangen ist. 
Dem Beginn der Weiterbildung soll ein Jahr unun-

terbrochene Tätigkeit in dem Beruf nach Satz 1 
Absatz 1 vorausgegangen sein. Es sollen mindes-
tens drei Monate auf eine Tätigkeit in einem Risiko-
bereich entfallen. Als Risikobereiche gelten zum 
Beispiel Einheiten zur Pflege von Transplantations- 
oder Verbrennungsfällen oder für Intensivmedizin, 
Operationsabteilungen, Zentralsterilisationen, In-
fektionsabteilungen, Dialyseabteilungen, Frühge-
burtenstationen und Kreißsäle. In begründeten Ein-
zelfällen darf die Weiterbildungsstätte mit Zustim-
mung des Landesamtes für soziale Dienste auch 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zulassen, die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen.

§ 5 
Anforderungen an Weiterbildungsstätten

(1) Die Leitung der Weiterbildungsstätte muss 
hauptamtlich vorgenommen werden. Die Leiterin 
oder der Leiter muss die Lehrbefähigung in der 
Pflege erlangt und eine Weiterbildung zur Hygiene-
fachkraft abgeschlossen haben. Die Lehrbefähi-
gung muss durch ein abgeschlossenes pädagogi-
sches Hochschulstudium oder durch eine entspre-
chende Weiterbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer 
für Pflege nachgewiesen werden. Die Leitung kann 
gemeinsam von zwei Personen wahrgenommen 
werden, von denen eine die Lehrbefähigung in der 
Pflege erlangt und die andere die Weiterbildung zur 
Hygienefachkraft abgeschlossen hat.

(2) Die Weiterbildungsstätte soll über eine mindes-
tens der Anzahl der Wissensgebiete gemäß Anlage 
2 entsprechende Anzahl von Lehrkräften verfügen. 
Sie muss für jeden Lehrgang mit bis zu 25 Teilneh-
merinnen oder Teilnehmern eine Lehrkraft haupt-
amtlich beschäftigen. Diese muss ihre fachliche 
Qualifikation für das jeweilige Unterrichtsfach 
nachweisen und soll mindestens zwei Jahre in ih-
rem Beruf tätig gewesen sein. Hauptamtliche Lehr-
kräfte müssen Kenntnisse in der Erwachsenenbil-
dung haben. Als hauptamtliche Lehrkraft kann 
auch die Leitung der Weiterbildungsstätte einge-
setzt werden.

(3) Die räumliche und sächliche Ausstattung der 
Weiterbildungsstätte muss zur Vermittlung des Bil-
dungsinhaltes geeignet sein. Insbesondere müssen 
für den Unterricht in Lehrgangsgröße, den Unter-
richt in Gruppen und für den praktischen Unterricht 
eingerichtete Räume, ein ausreichender Pausen-
raum sowie die notwendigen sanitären Einrichtun-
gen vorhanden sein und die für die Weiterbildung 
erforderlichen Lehr- und Lernmittel zur Verfügung 
stehen.

(4) Als Weiterbildungsstätte gilt auch ein Verbund 
mehrerer Einrichtungen, die sich vertraglich zur ge-
meinsamen Durchführung der Weiterbildung ver-
pflichten. In diesem Fall müssen die Voraussetzun-
gen der Absätze 1 bis 3 im Verbund erfüllt werden.

Anl.
 2

Anl.
 3
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§ 6 
Prüfungsausschuss

(1) Zur Durchführung der Prüfung ist ein Prüfungs-
ausschuss des Landesamtes für soziale Dienste ge-
mäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Weiterbil-
dung in Gesundheitsfachberufen zu bilden.

(2) Das Landesamt für soziale Dienste beauftragt 
eine weitergebildete Hygienefachkraft mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben der oder des Vorsitzenden.

(3) Die Prüfung soll vor dem Prüfungsausschuss 
der Weiterbildungsstätte abgelegt werden, an der 
die Weiterbildung durchgeführt worden ist.

§ 7 
Festsetzung der Prüfungstermine

Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
setzt auf Vorschlag der Leitung der Weiterbildungs-
stätte die Prüfungstermine fest. Der Termin für den 
letzten Prüfungsteil soll in den letzten zwei Wo-
chen des Lehrgangs liegen.

§ 8 
Zulassung zur Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses entscheidet über den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung. Die Entscheidung und die Prüfungstermine 
werden dem Prüfling spätestens zwei Wochen vor 
Beginn der Prüfung schriftlich mitgeteilt.

(2) Folgende Unterlagen müssen bei der Entschei-
dung über die Zulassung zur Prüfung vollständig 
vorliegen:

1. die Kopie der Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 a des Gesetzes vom  
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), oder der Er-
laubnis nach § 1 Absatz 1 des Hebammenge-
setzes in der Fassung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I 
S. 902), zuletzt geändert durch Artikel 17b des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I  
S. 3191), in beglaubigter Form,

2. der Nachweis über das Vorliegen der Zugangs-
voraussetzungen gemäß § 4 und

3. eine Teilnahmebescheinigung der Weiterbil-
dungsstätte, die auch Angaben über Fehlzeiten 
nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 des Gesetzes 
über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberu-
fen enthält.

§ 9 
Prüfungsversäumnis, Rücktritt von der Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses entscheidet über Anträge auf Rücktritt von Prü-
fungsterminen und über Versäumnisfolgen. Der 
Prüfling hat den Rücktritt und die Gründe hierfür un-
verzüglich der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses mitzuteilen. Bei Rücktritt aus medizini-

schen Gründen ist die Begründung durch Vorlage ei-
ner ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen.

(2) Genehmigt die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses das Versäumen oder den Rück-
tritt von Teilen der Prüfung, gilt dieser Prüfungsteil 
insoweit als nicht abgelegt. Wird die Genehmigung 
nicht erteilt oder unterlässt es der Prüfling, die 
Gründe unverzüglich mitzuteilen, gilt dieser Prü-
fungsteil als nicht bestanden.

§ 10 
Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einzel-
nen Personen bei Nachweis eines berechtigten In-
teresses im Einvernehmen mit dem Prüfling gestat-
ten, als Zuhörerinnen oder Zuhörer am mündlichen 
Teil der Prüfung teilzunehmen.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses leitet die Prüfung. Sie oder er bestimmt 
im Einvernehmen mit der Leitung der Weiterbil-
dungsstätte die Prüferinnen und Prüfer für die ein-
zelnen Teile der Prüfung.

(3) Über den Hergang jedes Teils der Prüfung ist für 
jeden Prüfling eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift ist von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern sowie von der oder dem Vorsitzenden 
zu unterschreiben.

§ 11 
Schriftlicher Teil der Prüfung

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus ei-
ner während der Weiterbildung innerhalb von drei 
Monaten selbständig zu fertigenden schriftlichen 
Hausarbeit zu einem fachspezifischen Thema oder 
einer unter Aufsicht zu fertigenden Arbeit zu im 
Rahmen der Weiterbildung behandelten Themen.

(2) Das Thema für die Hausarbeit bestimmt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im 
Einvernehmen mit der Leitung der Weiterbildungs-
stätte auf Vorschlag des Prüflings.

(3) Die Aufsichtsarbeit wird von der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses auf Vorschlag 
der Leitung der Weiterbildungsstätte bestimmt. Sie 
wird im Antwort-Auswahlverfahren (bis zu zwei 
Stunden) oder als Fragenarbeit mit frei zu formulie-
renden Antworten (bis zu drei Stunden) oder in 
Aufsatzform (bis zu vier Stunden) durchgeführt. 
Über den Verlauf der Aufsichtsarbeit ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

(4) Die Hausarbeit oder die Aufsichtsarbeit sind 
von mindestens zwei Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses unabhängig voneinander zu begutachten. 
Bei unterschiedlicher Beurteilung über Bestehen 
oder Nichtbestehen entscheidet die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses.
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(5) Der schriftliche Prüfungsteil ist bestanden, 
wenn in der Hausarbeit oder in der Aufsichtsarbeit 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht wor-
den sind.

§ 12 
Mündlicher Teil der Prüfung

(1) Der mündliche Teil der Prüfung schließt diese 
ab und wird in Gegenwart aller Mitglieder des Prü-
fungsausschusses durchgeführt. Er besteht aus ei-
nem Prüfungsgespräch über einen vom Prüfling ge-
wählten Schwerpunkt seiner Weiterbildung sowie 
zwei weiteren Fächern, die rechtzeitig vor dem 
mündlichen Teil der Prüfung bekannt zu geben sind.

(2) Die Prüflinge werden einzeln oder in Gruppen 
mit bis zu höchstens vier Prüflingen geprüft. Die 
Prüfungsdauer für den einzelnen Prüfling soll 30 
Minuten nicht überschreiten.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ent-
scheiden mehrheitlich über Bestehen oder Nichtbe-
stehen der mündlichen Prüfung. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die oder der Vorsitzende.

§ 13 
Täuschungsversuche und Ordnungsverstöße

(1) Die oder der in einem Prüfungsteil Aufsichtfüh-
rende kann einen Prüfling, der den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Prüfung nachhaltig stört oder sich 
eines Täuschungsversuches schuldig macht, von 
der weiteren Teilnahme an dem betreffenden Prü-
fungsteil ausschließen.

(2) Über die Folgen eines Täuschungsversuches 
oder eines Ordnungsverstoßes entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Sie oder 
er kann insbesondere die Wiederholung eines Prü-
fungsteils anordnen oder die Prüfung insgesamt für 
nicht bestanden erklären.

(3) Hat der Prüfling getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, finden die §§ 116 und 118b des Landesver-
waltungsgesetzes Anwendung.

§ 14 
Bestehen und Wiederholen der Prüfung

(1) Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis 
nach dem Muster der Anlage 4 erteilt.

(2) Über das Nichtbestehen der Prüfung erhält der 
Prüfling von der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eine schriftliche Mitteilung, in 

der anzugeben ist, welche Prüfungsteile nicht be-
standen und zu wiederholen sind und ob die Ab-
leistung zusätzlicher Weiterbildungszeiten erforder-
lich ist.

(3) Die Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist 
schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu beantragen.

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

Wer unbefugt eine Weiterbildungsbezeichnung 
nach § 1 dieser Verordnung führt, handelt ord-
nungswidrig im Sinne von § 9 des Gesetzes über 
die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen vom 
27. November 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351).

§ 16 
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 17 
Übergangsbestimmungen

Eine vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene 
Weiterbildung auf der Grundlage der Verordnung 
über die Weiterbildung und Prüfung zu Fachkräften 
für Hygiene vom 19. November 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 699), geändert durch Verordnung vom 
17. Oktober 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 399), kann 
fortgeführt werden

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2018 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Weiterbildung und Prüfung zu Fachkräften für Hy-
giene vom 19. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 699)*) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 29. Okto-
ber 2023 außer Kraft. Gemäß § 44 Absatz 3 des 
Gesetzes über die Kammer und die Berufsgerichts-
barkeit für die Heilberufe in der Pflege (Pflegeberu-
fekammergesetz - PBKG) vom 16. Juli 2015 
(GVOBI. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 34 
des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. S.162) 
tritt diese Verordnung mit Inkrafttreten der Weiter-
bildungsordnung der Pflegeberufekammer außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Oktober 2018
D r .  H e i n e r  G a r g

Minister
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-5-10

Anl.
 4
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Anlage 1 
zu § 1 Absatz 3 

 

Anerkennung 
Frau/Herr 

geb. am ______________________________ 

in____________________________________ 

mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

 

  Gesundheits- und Krankenpflegerin 

  Gesundheits- und Krankenpfleger 

  Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

  Hebamme 

  Entbindungshelfer 

 

ist berechtigt, gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Weiterbildung in 

Gesundheitsfachberufen vom 27. November 1995 (GVOBl Schl.-H. S. 380), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S.351), 

in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über die Weiterbildung und Prüfung zu 

Fachkräften für Hygiene vom 11. Oktober 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), die 

Weiterbildungsbezeichnung 

 

  Fachkraft für Hygiene 
 

zu führen. 

 
 

Anlage 2 
zu § 3 Absatz 3 
 

Rahmenlehrplan des theoretischen und praktischen Unterrichtes 
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Anlage 2
zu § 3 Absatz 3

Rahmenlehrplan  
des theoretischen und praktischen Unterrichtes

Stundenverteilung

Der theoretische und praktische Unterricht umfasst min-
destens 720 Stunden:

1.  Grundlagen der Hygiene und Mikrobiologie 160 
Stunden

2. Grundlagen der Krankenhaushygiene 240 
Stunden

3.  Grundlagen der technischen Kranken-
haushygiene und des Krankenhausbaues

160 
Stunden

4.  Grundlagen der Krankenhausbetriebsorga-
nisation

80 
Stunden

5. Sozialwissenschaftliche Grundlagen 80 
Stunden

720 
Stunden

Aufgliederung der Wissensgebiete nach Inhalten

1. Grundlagen der Hygiene und Mikrobiologie 160 Stunden

– Grundlagen der Bakteriologie, Virologie, Mykologie, 
Parasitologie;

– Wasser- und Lebensmittelmikrobiologie;

– Grundlagen der Chemotherapie und Immunologie;

– Epidemiologie von Krankenhausinfektionen;

– Gewinnung und Versand von Untersuchungsmate-
rial;

– Befundauswertung;

– Infektionserfassung.

2. Grundlagen der Krankenhaushygiene 240 Stunden

– Hygienemaßnahmen im Bereich der Pflege, Diag-
nostik und Therapie;

– Sterilisation, Desinfektion, Desinsektion;

– Isolierungsmaßnahmen

– Hygienemaßnahmen im Bereich der Ver- und Ent-
sorgung

– Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien der Kran-
kenhaushygiene 

3. Grundlagen der technischen Krankenhaus- 
hygiene und des Krankenhausbaues 160 Stunden

– Bereichsspezifische, funktionelle und bauliche Vor-
aussetzungen;

– Raumlufttechnische Anlagen;

– Wasseraufbereitung;

– Aufbereitung medizinisch-technischer Geräte;

– Anforderung an Sterilisations- und Desinfektions-
geräte;

– Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

4. Grundlagen der Krankenhausbetriebs- 
organisation  80 Stunden

– Gesetzliche Grundlagen;

– Finanz- und Rechnungswesen;

– Organisation und Arbeitsabläufe, Projektarbeit, Hy-
gienemanagement, Dokumentation, Schriftverkehr, 
Formulargestaltung;

– Datenerfassung und -verarbeitung;

– Organisation der Krankenhaushygiene, Hygieneko-
mmission.

5. Sozialwissenschaftliche Grundlagen 80 Stunden

– Kommunikation und Gesprächsführung;

– Rhetorik, freie Rede;

– Verhandlung und Konferenz;

– Grundlagen der Führung;

– Didaktik für Schulung und Anleitung.

Anlage 3
zu § 3 Absatz 4

Berufspraktische Anteile

Die berufspraktischen Anteile umfassen auf das Weiter-
bildungsziel ausgerichtete Mitarbeit im Umfang von min-
destens 30 Wochen in folgenden Einsatzgebieten:

1. ein mindestens dreiwöchiges Einführungspraktikum in 
einem Krankenhaus unter Anleitung einer vollzeitbe-
schäftigten Hygienefachkraft mit mindestens einem 
Jahr Berufserfahrung;

2. ein mindestens vierwöchiges Praktikum in einem bak-
teriologischen Labor unter Anleitung eines Arztes für 
Mikrobiologie oder Hygiene;

3. Praktika in verschiedenen Krankenhausbereichen,

mindestens

je 4 Wochen

– Intensivstation,

– OP-Abteilung,

– chirurgische Abteilung,

– innere Abteilung;

je 2 Wochen

– Zentralsterilisation,

– Küche;

3 Wochen

– krankenhaustechnische Abteilung.

Von den unter Nummer 3 geforderten Praktikumszeiten 
müssen mindestens drei Wochen in einem anderen als 
dem arbeitgebenden Krankenhaus abgeleistet werden.

Jeder Abschnitt der berufspraktischen Anteile der Wei-
terbildung ist von der Weiterbildungsteilnehmerin oder 
vom Weiterbildungsteilnehmer zu dokumentieren. Die 
Praxisanleiterin oder der Praxisanleiter bestätigt die auf 
das Weiterbildungsziel bezogenen Lernfortschritte.
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Die Praxisanleiterin oder der Praxisanleiter bestätigt die auf das Weiterbildungsziel 
bezogenen Lernfortschritte. 

 

Anlage 4 
zu § 14 Absatz 1 

 

Zeugnis 
 

Frau/Herr ………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

geb. am …………………………………………………. 

in ………………………………………………………………….. 

 

hat die Prüfung zur  

 

Fachkraft für Hygiene 

 

Vor dem Prüfungsausschuss bei der staatlichen anerkannten Weiterbildungsstätte 

 

………………………………………………………………. 

in ………………………………………………………………….. 

 

bestanden. 

 

 

……………………………….., den ………………………… 

 

(Siegel) 

 

 

 

 



Nr. 16 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 25. Oktober 2018 671

Landesverordnung 
über die Weiterbildung und Prüfung von Pflegefachkräften für Intensivpflege und  

für Anästhesiepflege (WBluAVO)
Vom 11. Oktober 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-5-20

Aufgrund des § 7 des Gesetzes über die Weiterbil-
dung in Gesundheitsfachberufen vom 27. Novem-
ber 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juni 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351), verordnet das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren:

§ 1 
Weiterbildungsbezeichnung

(1) Die Anerkennung zum Führen der Weiterbil-
dungsbezeichnungen Fachpflegerin oder Fachpfle-
ger für Intensivpflege oder Fachpflegerin oder 
Fachpfleger für Anästhesiepflege erhält, wer als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger die nach dieser Verordnung vorgeschrie-
bene Weiterbildung erfolgreich mit der Prüfung 
abgeschlossen hat.

(2) Auf Antrag erhält die Anerkennung auch, wer 
eine nach anderen Anforderungen durchgeführte, 
gleichwertige Weiterbildung abgeschlossen hat.

(3) Über die Anerkennung wird eine Urkunde nach 
dem Muster der Anlage 1 ausgestellt.

§ 2 
Ziel der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung soll die in der Ausbildung er-
worbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
erweitern und vertiefen. Sie soll die für die beson-
deren Aufgaben in der Intensiv- und Anästhesie-
pflege erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten, Ver-
haltensweisen und Einstellungen vermitteln.

(2) Die Weiterbildungsinhalte sollen gemäß dem 
gewählten Schwerpunkt befähigen zur

1.  sach- und fachgerechten, umfassenden Pflege 
unter Einbeziehung von Pflegetheorien und 
-modellen sowie Erkenntnissen in der Pflege-
forschung;

2.  Mitwirkung bei der kontinuierlichen Überwa-
chung der Patientinnen und Patienten;

3.  Mitwirkung bei Wiederbelebungsmaßnahmen 
einschließlich der Beatmung und der externen 
Herzmassage, notfalls Einleitung dieser Maß-
nahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des 
Arztes;

4.  Mitarbeit im Behandlungsteam bei der Durch-
führung und Überwachung fachspezifischer di-
agnostischer und therapeutischer Maßnah-
men;

5.  sachgerechten Handhabung von Instrumenten, 
Geräten, Hilfsmitteln und Arzneimitteln, so-
weit dies nicht der Ärztin oder dem Arzt vorbe-
halten ist;

6.  Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und 
dem aktuellen Berufsfeld der Pflegekräfte in 
dem gewählten Schwerpunkt unter Berück-
sichtigung der historischen Entwicklung und 
der Zukunftsperspektiven;

7.  Mitwirkung bei der Fort- und Weiterbildung 
und der Anleitung von Pflegekräften im jeweili-
gen Arbeitsbereich;

8.  Planung und Organisation des pflegerischen 
Arbeitsablaufes im jeweiligen Arbeitsbereich;

9.  Anwendung von Methoden der Qualitätssiche-
rung im jeweiligen Arbeitsbereich;

10. Auseinandersetzung mit dem psychosozialen 
Umfeld der Patientin und des Patienten sowie 
Betreuung der Angehörigen;

11. Auseinandersetzung mit ethischen Fragen der 
Intensivmedizin, der Intensivpflege und der 
Anästhesie;

12. die Bewältigung beruflicher Belastungen und 
die selbständige Entwicklung von Problemlö-
sungsmöglichkeiten.

§ 3 
Form, Dauer und Inhalt der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung wird in einem Lehrgang 
durchgeführt, der den Wechsel zwischen theoreti-
schem und praktischem Unterricht einerseits, be-
rufspraktischen Anteilen andererseits vorsieht.

(2) Der theoretische und praktische Unterricht um-
fasst einen integrativen Teil im Umfang von mindes-
tens 376 Unterrichtsstunden und je einen darauf 
aufbauenden spezialisierenden Teil im Umfang von 
mindestens 192 Unterrichtsstunden für die beiden 
Schwerpunkte Intensivpflege und Anästhesiepflege. 
Jede Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.

(3) Der theoretische und praktische Unterricht wird 
in Modulen erteilt, deren Inhalt und Umfang sich 
aus der Anlage 2 ergeben. Über die Teilnahme am 
Unterricht ist ein Nachweis zu führen. Die Art der 
zu erbringenden Leistungsnachweise sowie die Kri-
terien zum erfolgreichen Abschluss der einzelnen 
Module bestimmt die Weiterbildungsstätte in eige-
ner Verantwortung.

(4) Die berufspraktischen Anteile werden unter 
fachkundiger Anleitung und Aufsicht im Hinblick 
auf das Weiterbildungsziel durchgeführt. Inhalt und 

Anl.
 1

Anl. 2
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Umfang der berufspraktischen Anteile der Weiter-
bildung ergeben sich aus der Anlage 3.

(5) Die Weiterbildungsstätte kann auf Antrag 
gleichwertige Fortbildungen auf Inhalte nach An-
lage 2 anrechnen. § 8 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen gilt 
entsprechend.

§ 4 
Zugangsvoraussetzung

Eine Weiterbildung darf erst dann begonnen wer-
den, wenn ihr eine mindestens zweijährige Berufs-
tätigkeit in einem der in § 1 Absatz 1, zweiter 
Halbsatz, genannten Berufe vorausgegangen ist. 
Dem Beginn der Weiterbildung soll ein Jahr unun-
terbrochene Tätigkeit in dem Beruf nach Satz 1 vo-
rausgegangen sein. Es sollen mindestens sechs 
Monate auf eine Tätigkeit in der Intensivpflege 
oder Anästhesiepflege entfallen. In begründeten 
Einzelfällen darf die Weiterbildungsstätte mit Zu-
stimmung des Landesamtes für soziale Dienste 
auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zulassen, die 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

§ 5 
Anforderungen an Weiterbildungsstätten

(1) Die Leitung der Weiterbildungsstätte muss 
hauptamtlich wahrgenommen werden. Die Leiterin 
oder der Leiter muss die Lehrbefähigung in der 
Pflege erlangt und eine Weiterbildung in der Inten-
siv- und Anästhesiepflege abgeschlossen haben. 
Die Lehrbefähigung muss durch ein abgeschlosse-
nes pädagogisches Hochschulstudium oder durch 
eine entsprechende Weiterbildung zur Lehrerin oder 
zum Lehrer für Pflege nachgewiesen werden. Die 
Leitung kann gemeinsam von zwei Personen wahr-
genommen werden, von denen eine die Lehrbefähi-
gung in der Pflege erlangt und die andere eine Wei-
terbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege abge-
schlossen haben muss.

(2) Die Weiterbildungsstätte soll über eine mindes-
tens der Anzahl der Wissensgebiete gemäß Anlage 2 
entsprechenden Anzahl von Lehrkräften verfügen. 
Sie muss für jeden Lehrgang mit bis zu 25 Teilneh-
merinnen oder Teilnehmern eine Lehrkraft haupt-
amtlich beschäftigen. Diese muss ihre fachliche 
Qualifikation für die Intensiv- und Anästhesiepflege 
nachweisen und soll mindestens zwei Jahre in die-
sen Bereichen tätig gewesen sein. Hauptamtliche 
Lehrkräfte müssen Kenntnisse in der Erwachsenen-
bildung haben. Als hauptamtliche Lehrkraft kann 
auch die Leitung der Weiterbildungsstätte einge-
setzt werden.

(3) In der Weiterbildungsstätte müssen für den Un-
terricht in Lehrgangsgröße, den Unterricht in Grup-
pen und für den praktischen Unterricht eingerich-
tete Räume, ein ausreichender Pausenraum sowie 
die notwendigen sanitären Einrichtungen vorhan-

den sein und die für die Weiterbildung erforderli-
chen Lehr- und Lernmittel zur Verfügung stehen.

(4) Die Weiterbildungsstätte soll mit einem Kran-
kenhaus vertraglich verbunden sein, das mit we-
nigstens sechs operativen und sechs internisti-
schen oder acht interdisziplinären Intensivbehand-
lungsbetten und wenigstens drei Fachabteilungen 
mit Operationstätigkeit ausgestattet ist. Die Wei-
terbildungsstätte kann alternativ unter den glei-
chen Bedingungen mit mehreren im Verbundsys-
tem organisierten Krankenhäusern verbunden sein.

§ 6 
Prüfungsausschuss

(1) Zur Durchführung der Prüfung ist für die Wei-
terbildungsbereiche Intensivpflege und Anästhesie-
pflege ein Prüfungsausschuss gemäß § 4 Absatz 2 
des Gesetzes über die Weiterbildung in Gesund-
heitsfachberufen des Landesamtes für Soziale 
Dienste zu bilden.

(2) Das Landesamt für Soziale Dienste beauftragt 
eine fachlich qualifizierte Pflegekraft mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben der oder des Vorsitzenden.

(3) Die Prüfung soll vor dem Prüfungsausschuss 
der Weiterbildungsstätte abgelegt werden, an der 
die Weiterbildung durchgeführt worden ist.

§ 7 
Festsetzung der Prüfungstermine

Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
setzt auf Vorschlag der Leitung der Weiterbildungs-
stätte die Prüfungstermine fest. Der Termin für den 
letzten Prüfungsteil soll in den letzten zwei Wo-
chen des Lehrgangs liegen.

§ 8 
Zulassung zur Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses entscheidet über den Antrag auf Zulas-
sung zur Prüfung. Die Entscheidung und die Prü-
fungstermine werden dem Prüfling spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Prüfung schriftlich mitge-
teilt.

(2) Folgende Unterlagen müssen bei der Entschei-
dung über die Zulassung zur Prüfung vollständig 
vorliegen:

1. Die Kopie der Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), in beglaubigter Form,

2. eine Teilnahmebescheinigung der Weiterbil-
dungsstätte, die auch Angaben über Fehlzeiten 
nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 des Gesetzes 
über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberu-
fen enthält und

Anl.
 3
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3. eine Bescheinigung der Weiterbildungsstätte 
über die erfolgreich erbrachten Leistungsnach-
weise gemäß § 3 Absatz 3.

§ 9 
Prüfungsversäumnis, Rücktritt von der Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses entscheidet über Anträge auf Rücktritt von Prü-
fungsterminen und über Versäumnisfolgen. Der 
Prüfling hat den Rücktritt und die Gründe hierfür un-
verzüglich der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses mitzuteilen. Bei Rücktritt aus medizini-
schen Gründen ist die Begründung durch Vorlage ei-
ner ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen.

(2) Genehmigt die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses das Versäumen oder den Rück-
tritt von Teilen der Prüfung, gilt dieser Prüfungsteil 
insoweit als nicht abgelegt. Wird die Genehmigung 
nicht erteilt oder unterlässt es der Prüfling, die 
Gründe unverzüglich mitzuteilen, gilt dieser Prü-
fungsteil als nicht bestanden.

§ 10 
Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einzel-
nen Personen bei Nachweis eines berechtigten In-
teresses im Einvernehmen mit dem Prüfling gestat-
ten, als Zuhörerinnen oder Zuhörer am mündlichen 
Teil der Prüfung teilzunehmen.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses leitet die Prüfung. Sie oder er bestimmt 
im Einvernehmen mit der Leitung der Weiterbil-
dungsstätte die Prüferinnen und Prüfer für die ein-
zelnen Teile der Prüfung.

(3) Über den Hergang jedes Teils der Prüfung ist für 
jeden Prüfling eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift ist von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern sowie der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterschreiben.

§ 11 
Praktischer Teil der Prüfung

(1) Der praktische Teil der Prüfung wird in dem ge-
wählten Schwerpunkt Intensivpflege oder Anäs-
thesiepflege durchgeführt und von der Leitung oder 
einer hauptamtlichen Lehrkraft sowie von einer 
fachkundigen Mitarbeiterin oder einem fachkundi-
gen Mitarbeiter des Einsatzfeldes abgenommen. 
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ist berechtigt, sich an der Prüfung zu beteiligen.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses bestimmt im Einvernehmen mit den Fachprüfe-

rinnen oder Fachprüfern Art und Inhalt des prakti-
schen Teils der Prüfung. Es soll sich um die intensiv-
pflegerische oder anästhesiepflegerische Betreuung 
einer Patientin oder eines Patienten einschließlich 
der Planung und Dokumentation handeln. In einem 
anschließenden Prüfungsgespräch hat der Prüfling 
sein Pflegehandeln zu erläutern und zu begründen 
sowie die Prüfungssituation zu reflektieren.

(3) Der Zeitpunkt der praktischen Prüfung soll nach 
Abschluss des letzten Moduls liegen. Die Dauer 
soll je Prüfling sechs Stunden nicht überschreiten.

(4) Die Fachprüferinnen oder Fachprüfer entschei-
den unabhängig voneinander über Bestehen oder 
Nichtbestehen. Bei unterschiedlicher Beurteilung 
entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses.

(5) Der praktische Teil der Prüfung ist bestanden, 
wenn mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht wurden.

§ 12 
Mündlicher Teil der Prüfung

(1) Der mündliche Teil der Prüfung schließt diese ab 
und wird in Gegenwart aller Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses durchgeführt. Er besteht aus einem Prü-
fungsgespräch, in dem der Prüfling fallorientiert dar-
stellen kann, dass er die für die besonderen Aufgaben 
in der Intensiv- oder Anästhesiepflege erforderlichen 
Kenntnisse und Einstellungen erworben hat.

(2) Die Prüflinge werden einzeln geprüft. Die Prü-
fungsdauer soll 30 Minuten nicht überschreiten. Für 
die Auseinandersetzung mit dem Fallbeispiel ist dem 
Prüfling zusätzlich eine Vorbereitungszeit von min-
destens 15 und höchstens 30 Minuten zu gewähren.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ent-
scheiden mehrheitlich über Bestehen oder Nichtbe-
stehen der mündlichen Prüfung. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die oder der Vorsitzende.

§ 13 
Täuschungsversuche und Ordnungsverstöße

(1) Die oder der in einem Prüfungsteil Aufsichtfüh-
rende kann einen Prüfling, der den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Prüfung nachhaltig stört oder sich 
eines Täuschungsversuches schuldig macht, von 
der weiteren Teilnahme an dem betreffenden Prü-
fungsteil ausschließen.

(2) Über die Folgen eines Täuschungsversuches 
oder eines Ordnungsverstoßes entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Sie oder 
er kann insbesondere die Wiederholung eines Prü-
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fungsteils anordnen oder die Prüfung insgesamt für 
nicht bestanden erklären.

(3) Hat der Prüfling getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, finden die §§ 116 und 118b des Landesver-
waltungsgesetzes Anwendung.

§ 14 
Bestehen und Wiederholen der Prüfung

(1) Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis 
nach dem Muster der Anlage 4 erteilt.

(2) Über das Nichtbestehen der Prüfung erhält der 
Prüfling von der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eine schriftliche Mitteilung, in 
der anzugeben ist, welche Prüfungsteile nicht be-
standen und zu wiederholen sind und ob die Ab-
leistung zusätzlicher Weiterbildungszeiten erforder-
lich ist.

(3) Die Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist 
schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu beantragen.

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

Wer unbefugt eine Weiterbildungsbezeichnung 
nach § 1 dieser Verordnung führt, handelt ord-
nungswidrig im Sinne von § 9 des Gesetzes über 
die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen vom 
27. November 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351).

§ 16 
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 17 
Übergangsbestimmungen

Eine vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene 
Weiterbildung kann auf der Grundlage der Verord-
nung über die Weiterbildung und Prüfung von Pfle-
gefachkräften für Intensivpflege und Anästhesie-
pflege vom 10. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 569), geändert durch Verordnung vom 17. Ok-
tober 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 399) fortgeführt 
werden. 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2018 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 29. Okto-
ber 2023 außer Kraft. Gemäß § 44 Absatz 3 des 
Gesetzes über die Kammer und die Berufsgerichts-
barkeit für die Heilberufe in der Pflege (Pflegeberufe-
kammergesetz - PBKG) vom 16. Juli 2015 (GVOBI. 
S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 34 des Ge-
setzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. S.162) tritt diese 
Verordnung mit Inkrafttreten der Weiterbildungsord-
nung der Pflegeberufekammer außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Oktober 2018
D r.  H e i n e r  G a r g 

Minister
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Anl.
 4



Nr. 16 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 25. Oktober 2018 675	

	

Anlage 1 
zu § 1 Absatz 3 

 
Anerkennung 

 

Frau/Herr………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

geb. 

am………………………………………………………..in……………………………………

………………………….. 

 

mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

     Gesundheits- und Krankpflegerin 

     Gesundheits- und Krankenpfleger 

     Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

     Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

 

vom……………………………………………….. 

 

ist berechtigt, gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Weiterbildung in 

Gesundheitsfachberufen vom 27. November 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351), 

in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über die Weiterbildung und Prüfung von 

Pflegefachkräften für Intensivpflege und für Anästhesiepflege (WBIuAVO) vom 

11. Oktober 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 671), die Weiterbildungsbezeichnung 

 

 

      Fachpflegerin für Intensivpflege 

      Fachpfleger für Intensivpflege 

      Fachpflegerin für Anästhesiepflege 

      Fachpfleger für Anästhesiepflege 

 

zu führen. 	

	

 

 

……………………………………., den………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Anlage 2 
zu § 3 Absatz 3 

 

Rahmenlehrplan des theoretischen und 
praktischen Unterrichts 

Der theoretische und praktische Unterricht wird fachübergreifend vermittelt und 

bezieht Aspekte aus folgenden Wissensgebieten ein: 

- Pflegewissenschaft, 

- Medizin und Naturwissenschaft, 

- Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft, 

- Sozialwissenschaft. 

Der integrative Teil besteht aus einem Kernmodul und vier Grundmodulen. Die 

Inhalte des Kernmoduls umfassen grundsätzliche, vom Einsatzgebiet unabhängige 

pflegerelevante Themen. Die Inhalte der Grundmodule umfassen integrative 

Basisthemen als Grundlage für die Tätigkeit in der Intensiv- und Anästhesiepflege. 

Kernmodul: 

"Begleitende und unterstützende Kompetenzen" 

Zielsetzung: Das Kernmodul zielt darauf ab, den Teilnehmenden methodische 

Kompetenzen zu vermitteln, die unterstützend zum Pflegeprozess erforderlich sind. 

  

Inhalte: Teil A - Berufskunde 

    - Pflegewissenschaften 

  Teil B - Pädagogische Aspekte 

    - Psychosoziale Aspekte 

  Teil C - Betriebsorganisation 
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Anlage 2
zu § 3 Absatz 3

Rahmenlehrplan des theoretischen und 
praktischen Unterrichts

Der theoretische und praktische Unterricht wird fach-
übergreifend vermittelt und bezieht Aspekte aus folgen-
den Wissensgebieten ein:

– Pflegewissenschaft,

– Medizin und Naturwissenschaft,

– Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft,

– Sozialwissenschaft.

Der integrative Teil besteht aus einem Kernmodul und vier 
Grundmodulen. Die Inhalte des Kernmoduls umfassen 
grundsätzliche, vom Einsatzgebiet unabhängige pflege-
relevante Themen. Die Inhalte der Grundmodule umfas-
sen integrative Basisthemen als Grundlage für die Tätig-
keit in der Intensiv- und Anästhesiepflege.

Kernmodul:

„Begleitende und unterstützende Kompetenzen“

Zielsetzung: Das Kernmodul zielt darauf ab, den Teilneh-
menden methodische Kompetenzen zu vermitteln, die un-
terstützend zum Pflegeprozess erforderlich sind.

Inhalte:  Teil A – Berufskunde
       – Pflegewissenschaften

     Teil B – Pädagogische Aspekte
       – Psychosoziale Aspekte

     Teil C – Betriebsorganisation

Umfang: 136 Unterrichtsstunden

Abschluss: 2 Leistungsnachweise

1. Grundmodul:

„Einführung in die Fachkrankenpflege“

Zielsetzung: Sichere Überwachung und Beurteilung 
der Vitalfunktionen bei Patienten auf der Intensivsta-
tion und in der Anästhesie sowie sicherer und reflek-
tierter Umgang mit medizinischen Geräten.

Inhalte:

– Allgemeine Maßnahmen zur Überwachung der Vi-
talfunktionen,

– Haemodynamik und Monitoring,

– Interpretation von Überwachungsparametern,

– Transfusionsmedizin.

Umfang: 56 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

2. Grundmodul:

„Atemförderung und Beatmung“

Zielsetzung: Grundlegendes Verständnis von Störungen 
der Atmungsorgane und unterstützenden Maßnahmen.

Inhalte:

– Physiologie und Pathophysiologie der Atmungsorgane,

– Maßnahmen zur Atemförderung und Beatmung.

Umfang: 40 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

3. Grundmodul:

„Akut- und Grenzsituationen“

Zielsetzung: Professioneller Umgang mit Akut- und 
Grenzsituationen sowie die Fähigkeit zur kritischen 

Auseinandersetzung mit Fragen der Pflege- und Medi-
zinethik.

Inhalte:

– Versorgung von Notfallpatienten,

– Belastung und Bewältigungsstrategien für die Pfle-
genden,

– Pflege- und Medizinethik,

– Tod und Sterben.

Umfang: 64 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

4. Grundmodul:

„Pflege von Patienten mit hoher Betreuungsabhängig-
keit“

Zielsetzung: Erhöhung der Empathiefähigkeit und 
Handlungskompetenz bei der Versorgung von Patien-
ten in extrem vulnerablen Lebens- und Krankheitssitu-
ationen.

Inhalte:

– Störungen des Herz-Kreislaufsystems,

– Störungen der Wahrnehmungsfähigkeit (ZNS),

– Schmerzmanagement,

– Psychosoziale Aspekte invasiver Eingriffe,

– Infektionserkrankungen (Hygiene),

– Spezielle Alters- und Kulturgruppen.

Umfang: 80 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

Der spezialisierende Teil besteht aus jeweils drei Fach-
modulen für jeden der beiden Schwerpunkte. Die In-
halte der Fachmodule vermitteln spezielles Fachwis-
sen.

1. Fachmodul Intensivpflege:

„Pflegeinterventionen bei Störungen der Atemfunk-
tion“

Zielsetzung: Vertiefende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zur professionellen pflegerischen Betreu-
ung von Beatmungspatienten.

Inhalte:

– Klink, Verlauf und Therapie bei Atemwegserkran-
kungen,

– Spezielle Pflege bei Störungen der Atemfunktion,

– Spezielle Konzepte zur Beatmungstherapie.

Umfang: 40 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

2. Fachmodul Intensivpflege:

„Problemorientierte Intensivpflege“

Zielsetzung: Professionelle pflegerische Betreuung von 
Patienten mit fachdisziplinübergreifenden Störungen/
Problemen in komplexen Pflegesituationen.

Inhalte:

– Ernährungsstörungen,

– Nierenfunktionsstörungen,

– Immobilität,

– Instrumente der problemorientierten Intensivpflege.

Umfang: 80 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis
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3. Fachmodul Intensivpflege:

„Fallorientierte Intensivpflege“

Zielsetzung: Handlungskompetente Planung und 
Durchführung individueller Intensivpflege im multiplen 
Kontext fallbezogener Pflegesituationen.

Inhalte:

– Vertiefende Aspekte zu speziellen Krankheitsbil-
dern,

– Fallbearbeitung im multiplen Kontext wie Sepsis, 
Verbrennungen, Herzinsuffizienz, Intoxikation.

Umfang: 72 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

1. Fachmodul Anästhesiepflege:

„Grundlagen der Anästhesiepflege“

Zielsetzung: Grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der speziellen Pflege in der Anästhesie.

Inhalte:

– Einführung in den Anästhesie-Arbeitsplatz,

– Situation des Patienten im OP,

– Prophylaxen im Umfeld der Narkose,

– Narkosemedikamente,

– Narkoseverfahren.

Umfang: 40 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

2. Fachmodul Anästhesiepflege:

„Problemorientierte Anästhesiepflege“

Zielsetzung: Professionelle pflegerische Betreuung von 
Patienten mit fachdisziplinübergreifenden Störungen/
Problemen.

Inhalte:

– Regionalanästhesie,

– Schwierige Intubation,

– Aufwachraum,

– Erweitertes Monitoring,

– Narkose bei speziellen Alters- und Risikogruppen,

– Prämedikation,

– Instrumente problemorientierter Anästhesiepflege.

Umfang: 80 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

3. Fachmodul Anästhesiepflege

„Fallorientierte Anästhesiepflege“

Zielsetzung: Handlungskompetente Planung und 
Durchführung individueller Anästhesiepflege im multi-
plen Kontext fallbezogener Pflegesituationen.

Inhalte:

– Vertiefende Aspekte der Anästhesie in verschiede-
nen Fachdisziplinen,

– Bearbeitung von Fällen in multiplen Kontexten wie 
Geburtshilfe, HNO, Abdominalchirurgie.

Umfang: 72 Unterrichtsstunden

Abschluss: 1 Leistungsnachweis

Anlage 3
zu § 3 Absatz 4

Berufspraktische Anteile

Die berufspraktischen Anteile sind verzahnt mit den Mo-
dulen des theoretischen und praktischen Unterrichtes zu 
absolvieren. Sie umfassen auf das Weiterbildungsziel 
ausgerichtete Mitarbeit in folgenden  Einsatzgebieten:

1. im Schwerpunkt Intensivpflege:

Insgesamt 800 Stunden, davon

– Internistische/neurologische Intensivpflege bezie-
hungsweise pädiatrische/neonatologische Intensiv-
pflege für die Dauer von mindestens 400 Stunden,

– Operative Intensivpflege beziehungsweise kin-
derchirurgische Intensivpflege für die Dauer von 
mindestens 400 Stunden,

oder

800 Stunden interdisziplinäre Intensivpflege, davon 
mindestens 160 Stunden in einer weiteren Station 
oder Abteilung;

2. im Schwerpunkt Anästhesiepflege:

Insgesamt 800 Stunden, davon mindestens 160 Stun-
den in einer weiteren Station oder Abteilung. Jeder 
Abschnitt der berufspraktischen Anteile der Weiterbil-
dung ist von der Weiterbildungsteilnehmerin oder dem 
Weiterbildungsteilnehmer zu dokumentieren. Die Pra-
xisanleiterin oder der Praxisanleiter bestätigt die auf 
das Weiterbildungsziel bezogenen Lernfortschritte.
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Zeugnis 
Frau/Herr 

 

geb. am ………………………………………………… 

 

in …………………………………………………………. 

 

hat die Prüfung 

 

zur Fachpflegerin/zum Fachpfleger für Intensivpflege 
zur Fachpflegerin/zum Fachpfleger für Anästhesiepflege 

 

vor dem Prüfungsausschuss der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

in ………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

bestanden. 

 

 

 

………………………………….., den …………………….. 

 

(Siegel) 

 

Die/Der Vorsitzende des  

Prüfungsauschusses 

 

	

	

 

Anlage 3 
zu § 3 Absatz 4 

Berufspraktische Anteile 
Die berufspraktischen Anteile sind verzahnt mit den Modulen des theoretischen und 

praktischen Unterrichtes zu absolvieren. Sie umfassen auf das Weiterbildungsziel 

ausgerichtete Mitarbeit in folgenden Einsatzgebieten: 

1. im Schwerpunkt Intensivpflege: 

Insgesamt 800 Stunden, davon 

- Internistische/neurologische Intensivpflege bzw. pädiatrische/neonatologische 

Intensivpflege für die Dauer von mindestens 400 Stunden, 

- Operative Intensivpflege bzw. kinderchirurgische Intensivpflege für die Dauer 

von mindestens 400 Stunden, 

oder 

800 Stunden interdisziplinäre Intensivpflege, davon mindestens 160 Stunden in einer 

weiteren Station oder Abteilung; 

 

2. im Schwerpunkt Anästhesiepflege: 

Insgesamt 800 Stunden, davon mindestens 160 Stunden in einer weiteren Station 

oder Abteilung. Jeder Abschnitt der berufspraktischen Anteile der Weiterbildung ist 

von der Weiterbildungsteilnehmerin oder dem Weiterbildungsteilnehmer zu 

dokumentieren. Die Praxisanleiterin oder der Praxisanleiter bestätigt die auf das 

Weiterbildungsziel bezogenen Lernfortschritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4 
zu § 14 Absatz 1 
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Landesverordnung 
 über die Weiterbildung und Prüfung von Pflegefachkräften für Rehabilitation (WBRVO)

Vom 11. Oktober 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-5-21

Aufgrund des § 7 des Gesetzes über die Weiterbil-
dung in Gesundheitsfachberufen vom 27. Novem-
ber 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juni 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351), verordnet das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren:

§ 1 
Weiterbildungsbezeichnung

(1) Die Anerkennung zum Führen der Weiterbil-
dungsbezeichnung Fachpflegerin für Rehabilitation 
oder Fachpfleger für Rehabilitation erhält, wer als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesund-
heits- und Krankenpfleger, als Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder als Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger, als Altenpflegerin oder als 
Altenpfleger die nach dieser Verordnung vorge-
schriebene Weiterbildung erfolgreich mit der Prü-
fung abgeschlossen hat.

(2) Auf Antrag erhält die Anerkennung auch, wer 
eine nach anderen Anforderungen durchgeführte, 
gleichwertige Weiterbildung abgeschlossen hat.

(3) Über die Anerkennung wird eine Urkunde nach 
dem Muster der Anlage 1 ausgestellt. Der ge-
wählte Schwerpunkt gemäß § 3 Absatz 2 wird in 
der Urkunde ausgewiesen.

§ 2 
Ziel der Weiterbildung

Die Weiterbildung soll die in der Ausbildung erwor-
benen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten er-
weitern und vertiefen sowie Pflegepersonen mit 
den besonderen Aufgaben in der Rehabilitation ver-
traut machen. Die Weiterbildung soll insbesondere

1.  eine pflegerische Einstellung vermitteln, die 
sich an einem ganzheitlichen, individuellen 
Menschenbild und am Erhalt und an der Förde-
rung verbliebener Ressourcen orientiert;

2.  das Bewusstsein und die Sensibilität für die 
ethischen Aspekte der Rehabilitation fördern;

3.  die Fähigkeit stärken, die physischen, psychi-
schen und sozialen Ressourcen der Rehabili-
tandinnen und Rehabilitanden wahrzunehmen 
und deren Selbsthilfekompetenz zu stabilisie-
ren und zu erweitern;

4.  die Fähigkeit vermitteln, pflegewissenschaftli-
che und rehabilitationswissenschaftliche Er-
kenntnisse und Erfordernisse in die Pflege ein-
zubeziehen;

5.  Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, um die 
rehabilitative, aktivierende Pflege nach den in-

dividuellen Bedürfnissen der Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden zu planen, zu koordinieren, 
umzusetzen und auszuwerten;

6.  Fähigkeiten und die Bereitschaft fördern, um 
Angehörige und andere Bezugspersonen der 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden zu bera-
ten, zu begleiten und in die Pflege einzubezie-
hen;

7.  Kenntnisse und Fähigkeiten zur individuellen 
Steuerung des Versorgungsprozesses vermit-
teln;

8.  Kenntnisse der rechtlichen, sozialpolitischen, 
finanziellen und betriebswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und Strukturen der Rehabili-
tation vermitteln;

9.  die Bereitschaft stärken, Mitverantwortung für 
die Sicherung langfristiger Rehabilitationser-
folge zu übernehmen;

10. die Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenar-
beit mit allen an der Rehabilitation beteiligten 
Berufsgruppen im Rehabilitationsteam stärken 
sowie

11. pädagogische Kenntnisse vermitteln, um Ge-
sundheitsberatung und -schulungen durchzu-
führen sowie neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und Angehörige kompetent anzuleiten.

§ 3 
Form, Dauer und Inhalt der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung wird in einem Lehrgang 
durchgeführt, der theoretischen und praktischen 
Unterricht, klinischen Unterricht sowie berufsprak-
tische Anteile umfasst. Jede Unterrichtsstunde 
dauert 45 Minuten. Über die Teilnahme am Unter-
richt und über die berufspraktischen Einsätze ist 
ein Nachweis zu führen.

(2) Der Lehrgang besteht aus einer Grundlagen-
phase und einer Vertiefungsphase. In der Vertie-
fungsphase erfolgt die Spezialisierung auf einen 
der folgenden Schwerpunkte:

1. kardiologische und pulmonologische Rehabilita-
tion

2. psychiatrische und psychosomatische Rehabili-
tation

3. neurologische und neurochirurgische Rehabilita-
tion

4. geriatrische Rehabilitation und Langzeitpflege

5. orthopädische, rheumatologische und unfallchir-
urgische Rehabilitation

6. onkologische Rehabilitation

Anl.
 1
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7. fachübergreifende Rehabilitation bei speziellen 
Erkrankungen

(3) Die Grundlagenphase umfasst einen Kernkurs 
mit 400 Unterrichtsstunden gemäß Anlage 2 und 
berufspraktische Anteile im Umfang von 320 Stun-
den im gewählten Schwerpunktbereich und 80 
Stunden in einem anderen Bereich der Rehabilita-
tion. Die berufspraktischen Anteile werden unter 
fachkundiger Anleitung und Aufsicht im Hinblick 
auf das Weiterbildungsziel durchgeführt. Der Kern-
kurs wird durch eine schriftliche Hausarbeit abge-
schlossen.

(4) Die Vertiefungsphase dauert mindestens ein 
Jahr. In dieser Phase muss die Weiterbildung be-
rufsbegleitend durchgeführt werden. Die Berufstä-
tigkeit erfolgt im gewählten Schwerpunktbereich. 
Die Vertiefungsphase besteht aus drei Vertiefungs-
modulen im Umfang von insgesamt 104 Unter-
richtsstunden gemäß Anlage 3 und 156 Stunden 
klinischem Unterricht. Während der Vertiefungs-
phase ist eine Fallstudie zu erstellen.

(5) Klinischer Unterricht ist organisiertes, voraus-
geplantes Lernen im klinischen Kontext. Er kann als 
Einzelunterricht oder in Kleingruppen mit bis zu 
fünf Personen erteilt werden. Während der klini-
schen Unterrichtszeiten ist die Weiterbildungsteil-
nehmerin oder der Weiterbildungsteilnehmer von 
jeglicher Arbeitsverpflichtung freizustellen. Lern-
konzepte für den klinischen Unterricht sollen ge-
meinsam von Lehrkräften der Weiterbildungsstätte, 
Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern und ande-
ren fachkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Rehabilitationseinrichtung erarbeitet 
werden. Die für die Erteilung des Klinischen Unter-
richtes erforderlichen fachlichen und berufspäda-
gogischen Kompetenzen können auch von mehre-
ren, gemeinsam unterrichtenden Personen nachge-
wiesen werden.

(6) Fortbildungen, die in der Regel nicht länger als 
zwei Jahre vor Lehrgangsbeginn absolviert worden 
sind, sowie Bestandteile abgeschlossener, ähnli-
cher Weiterbildungen, können auf Antrag aner-
kannt werden, sofern sie Unterrichtsanteilen der 
Weiterbildung gleichwertig sind. § 8 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Weiterbildung in Gesundheitsbe-
rufen gilt entsprechend.

§ 4 
Zugangsvoraussetzung

Eine Weiterbildung darf erst dann begonnen wer-
den, wenn ihr eine mindestens zweijährige Berufs-
tätigkeit in einem der in § 1 Absatz 1, zweiter 
Halbsatz, genannten Berufe vorausgegangen ist. 
Dem Beginn der Weiterbildung soll ein Jahr unun-
terbrochene Tätigkeit in dem Beruf nach Satz 1 vo-
rausgegangen sein. Die  Teilnehmerin oder der Teil-
nehmer soll nachweisen können, dass sie oder er 
vor Beginn der Weiterbildung mindestens sechs 

Monate in der Rehabilitation pflegerisch tätig war. 
In begründeten Einzelfällen darf die Weiterbildungs-
stätte mit Zustimmung des Landesamtes für so- 
ziale Dienste auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zulassen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

§ 5 
Anforderungen an Weiterbildungsstätten

(1) Die Leitung der Weiterbildungsstätte muss von 
einer Pflegefachkraft hauptamtlich wahrgenommen 
werden, die oder der die Lehrbefähigung in der 
Pflege erlangt hat und entweder eine Weiterbildung 
in der Rehabilitation abgeschlossen haben muss 
oder eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit in 
der Rehabilitation nachweisen kann. Die Lehrbefä-
higung muss durch ein abgeschlossenes pädagogi-
sches Hochschulstudium oder durch eine entspre-
chende Weiterbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer 
für Pflege nachgewiesen werden.

(2) Die Weiterbildungsstätte soll über eine mindes-
tens der Anzahl der Fächer gemäß Anlage 2 ent-
sprechende Anzahl von Lehrkräften verfügen. Sie 
muss für jeden Lehrgang mit bis zu 25 Teilneh-
merinnen oder Teilnehmern eine Lehrkraft haupt-
amtlich beschäftigen. Diese muss ihre fachliche 
Qualifikation für das jeweilige Unterrichtsfach 
nachweisen und soll mindestens zwei Jahre in ih-
rem Beruf tätig gewesen sein. Hauptamtliche Lehr-
kräfte müssen Kenntnisse in der Erwachsenenbil-
dung haben. Als hauptamtliche Lehrkraft kann 
auch die Leitung der Weiterbildungsstätte einge-
setzt werden.

(3) Die räumliche und sachliche Ausstattung der 
Weiterbildungsstätte muss zur Vermittlung des Bil-
dungsinhaltes geeignet sein. Insbesondere müssen 
für den Unterricht in Lehrgangsgröße, den Unter-
richt in Gruppen und für den praktischen Unterricht 
eingerichtete Räume, ein ausreichender Pausen-
raum sowie die notwendigen sanitären Einrichtun-
gen vorhanden sein und die für die Weiterbildung 
erforderlichen Lehr- und Lernmittel zur Verfügung 
stehen.

(4) Als Weiterbildungsstätte gilt auch ein Verbund 
mehrerer Einrichtungen, die sich vertraglich zur ge-
meinsamen Durchführung der Weiterbildung ver-
pflichten. In diesem Fall müssen die Voraussetzun-
gen der Absätze 1 bis 3 im Verbund erfüllt werden.

§ 6 
Prüfungsausschuss

(1) Zur Durchführung der Prüfung ist ein Prüfungs-
ausschuss gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Weiterbildung in Gesundheitsberufen des Lan-
desamtes für soziale Dienste zu bilden.

(2) Das Landesamt für soziale Dienste beauftragt 
eine fachlich qualifizierte Pflegekraft mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben der oder des Vorsitzenden.

Anl.
 2

Anl.
 3
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(3) Die Prüfung soll vor dem Prüfungsausschuss 
der Weiterbildungsstätte abgelegt werden, an der 
die Weiterbildung durchgeführt worden ist.

§ 7 
Festsetzung der Prüfungstermine

Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
setzt auf Vorschlag der Leitung der Weiterbildungs-
stätte die Prüfungstermine fest. Der Termin für den 
letzten Prüfungsteil soll in den letzten zwei Wo-
chen des Lehrgangs liegen.

§ 8 
Zulassung zur Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses entscheidet über den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung. Die Entscheidung und die Prüfungstermine 
werden dem Prüfling spätestens zwei Wochen vor 
Beginn der Prüfung schriftlich mitgeteilt.

(2) Folgende Unterlagen müssen bei der Entscheidung 
über die Zulassung zur Prüfung vollständig vorliegen:

1. die Kopie der Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), oder nach § 1 des Al-
tenpflegegesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. August 2003 (BGBl. I  
S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1b des 
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), 
in beglaubigter Form,

2. der Nachweis über das Vorliegen der Zugangs-
voraussetzungen gemäß § 4,

3. der Nachweis über den erfolgreichen Abschluss 
des Kernkurses und

4. eine Teilnahmebescheinigung der Weiterbil-
dungsstätte, die auch Angaben über Fehlzeiten 
nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 des Gesetzes 
über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberu-
fen enthält.

§ 9 
Prüfungsversäumnis, Rücktritt von der Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses entscheidet über Anträge auf Rücktritt von Prü-
fungsterminen und über Versäumnisfolgen. Der 
Prüfling hat den Rücktritt und die Gründe hierfür un-
verzüglich der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses mitzuteilen. Bei Rücktritt aus medizini-
schen Gründen ist die Begründung durch Vorlage ei-
ner ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen.

(2) Genehmigt die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses das Versäumen oder den Rück-
tritt von Teilen der Prüfung, gilt dieser Prüfungsteil 
insoweit als nicht abgelegt. Wird die Genehmigung 
nicht erteilt oder unterlässt es der Prüfling, die 
Gründe unverzüglich mitzuteilen, gilt dieser Prü-
fungsteil als nicht bestanden.

§ 10 
Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einzel-
nen Personen bei Nachweis eines berechtigten In-
teresses im Einvernehmen mit dem Prüfling gestat-
ten, als Zuhörerinnen oder Zuhörer am mündlichen 
Teil der Prüfung teilzunehmen.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses leitet die Prüfung. Sie oder er bestimmt 
im Einvernehmen mit der Leitung der Weiterbil-
dungsstätte die Prüferinnen und Prüfer für die ein-
zelnen Teile der Prüfung.

(3) Über den Hergang jedes Teils der Prüfung ist für 
jeden Prüfling eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden so-
wie von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern zu 
unterschreiben.

§ 11 
Praktischer Teil der Prüfung

(1) Der praktische Teil der Prüfung wird im Fachge-
biet Rehabilitation durchgeführt und von der Lei-
tung der Weiterbildungsstätte oder einer hauptamt-
lichen Lehrkraft sowie von einer fachkundigen Mit-
arbeiterin oder einem fachkundigen Mitarbeiter der 
Einsatzfelder abgenommen.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses bestimmt im Einvernehmen mit den Fach-
prüferinnen oder Fachprüfern Art und Inhalt des 
praktischen Teils der Prüfung.

(3) Der Zeitpunkt der praktischen Prüfung soll in 
den letzten drei Monaten der Weiterbildungsmaß-
nahme liegen. Die Dauer soll je Prüfling nicht weni-
ger als zwei Stunden betragen und drei Stunden 
nicht überschreiten.

(4) Die Fachprüferinnen oder Fachprüfer entscheiden 
über Bestehen oder Nichtbestehen jedes Prüfungs-
teils. Bei unterschiedlicher Beurteilung entscheidet 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

§ 12 
Mündlicher Teil der Prüfung

(1) Der mündliche Teil der Prüfung schließt diese 
ab und wird in Gegenwart aller Mitglieder des Prü-
fungsausschusses durchgeführt. Er besteht aus ei-
nem Prüfungsgespräch über einen vom Prüfling ge-
wählten Schwerpunkt seiner Weiterbildung sowie 
zwei weiteren Fächern, die rechtzeitig vor dem 
mündlichen Teil der Prüfung bekannt zu geben sind.

(2) Die Prüflinge werden einzeln oder in Gruppen 
mit bis zu höchstens vier Prüflingen geprüft. Die 
Prüfungsdauer für den einzelnen Prüfling soll 30 
Minuten nicht überschreiten.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ent-
scheiden mehrheitlich über Bestehen oder Nichtbe-
stehen der mündlichen Prüfung. Bei unterschiedli-
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cher Beurteilung entscheidet die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses.

§ 13 
Täuschungsversuche und Ordnungsverstöße

(1) Über die Folgen eines Täuschungsversuches 
oder eines Ordnungsverstoßes entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Sie oder 
er kann insbesondere die Wiederholung eines Prü-
fungsteils anordnen oder die Prüfung insgesamt für 
nicht bestanden erklären.

(2) Hat der Prüfling getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, finden die §§ 116 und 118b des Landesver-
waltungsgesetzes Anwendung.

§ 14 
Bestehen und Wiederholen der Prüfung

(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn in beiden 
Prüfungsteilen mindestens ausreichende Leistungen 
erzielt wurden. Über die bestandene Prüfung wird 
ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 4 erteilt.

(2) Über das Nichtbestehen der Prüfung erhält der 
Prüfling von der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eine schriftliche Mitteilung, in der 
anzugeben ist, welche Prüfungsteile nicht bestan-
den und zu wiederholen sind und ob die Ableistung 
zusätzlicher Weiterbildungszeiten erforderlich ist. 

(3) Die Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist 
schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu beantragen.

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

Wer unbefugt eine Weiterbildungsbezeichnung 
nach § 1 dieser Verordnung führt, handelt ord-
nungswidrig im Sinne von § 9 des Gesetzes über 

die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen vom 
27. November 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351).

§ 16 
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 17 
Übergangsbestimmungen

Eine vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene 
Weiterbildung kann auf der Grundlage der Verord-
nung über die Weiterbildung und Prüfung in Beru-
fen der Kranken- und Altenpflege in der Rehabilita-
tion vom 12. November 2008 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 599), geändert durch Verordnung vom 17. Ok-
tober 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 399), fortgeführt 
werden. 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2018 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über 
die Weiterbildung und Prüfung von Pflegekräften 
für Rehabilitation vom 12. November 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 599)*) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 29. Okto-
ber 2023 außer Kraft. Gemäß § 44 Absatz 3 des 
Gesetzes über die Kammer und die Berufsgerichts-
barkeit für die Heilberufe in der Pflege (Pflegeberu-
fekammergesetz - PBKG) vom 16. Juli 2015 
(GVOBI. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 34 
des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. S.162) 
tritt diese Verordnung mit Inkrafttreten der Weiter-
bildungsordnung der Pflegeberufekammer außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Oktober 2018
D r .  H e i n e r  G a r g

Minister
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2122-5-9

Anl.
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Anlage 1 
zu § 1 Absatz 3 

Anerkennung 
 

Frau/Herr 

geb. am ________________________ in 

____________________________________ 

 

mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

 

    Gesundheits- und Krankenpflegerin 

    Gesundheits- und Krankenpfleger 

    Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

    Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

    Altenpflegerin 

    Altenpfleger 

vom ___________________________ 

 

ist berechtigt, gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Weiterbildung in 

Gesundheitsfachberufen vom 27. November 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 380), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 351), 

in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über die Weiterbildung und Prüfung von 

Pflegefachkräften für Rehabilitation (WBRVO) vom 11. Oktober 2018 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 679) die Weiterbildungsbezeichnung 

 Fachpflegerin für Rehabilitation 

 Fachpfleger für Rehabilitation  

 mit dem Schwerpunkt: _______________________ 

zu führen. 

 

……………………………………………, den ………………………………….. 
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Anlage 2 zu § 3 Absatz 3

Theoretischer und praktischer Unterricht 
im Kernkurs

1 Rehabilitation in pflegerischen 
Situationen

80 Stunden

1.1 Grundlagen der Rehabilitation

Salutogenese, Behinderung und 
Gesundheit, Prävention, Gerontolo-
gie Grundlagen, Evidenz Based 
Nursing, Grundlagen Pflegewissen-
schaft, Assessmentinstrumente in 
der rehabilitativen Pflege

24 Stunden

1.2 Pflegeverständnis

Pflegetheorien Grundlagen und 
Kriterien, Entwicklung von Pflege-
plänen, Anthropologie, Pflegeleit-
bild,

10 Stunden

1.3 Berufsethik

Moraltheorien, Selbstbestimmung, 
Autonomie, Respekt, Würde 
Anforderungsprofil, Berufsrolle

8 Stunden

1.4 Case Management

Selbstpflegefähigkeiten, Förderpo-
tential, Partizipation der Patienten 
und der Angehörigen, Entschei-
dungsgrundlagen, Mitwirkungsma-
nagement, Pflegediagnostik der 
Handlungseinschränkungen, 
Fallsteuerung, Fallmanagement, 
Fallbesprechung, Prozessorganisa-
tion, Pflegeplanung, Pflegevisite, 
Biographiearbeit,

30 Stunden

1.5 Komplexität der Klienten- 
situation

Exemplarische Fallbearbeitung mit 
pflegerischen und medizinischen 
Grundlagen

8 Stunden

2 Rehabilitative Konzepte und 
Methoden

120 Stunden

2.1 Assessment und Bereiche der 
Rehabilitation

Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Pflegeassess-
ment, Bereiche der Rehabilitation 
und deren Schwerpunkte

16 Stunden

2.2 Grundlagen

Grundlagen pflegerischer Techniken 
in der rehabilitativen Pflege, 
präventive, kurative und kompensa-
torische Maßnahmen

16 Stunden

2.3 Facio-Orale Trakt-Therapie (F.O.T.T.)

Dysphagiestufen und Ernährungs-
management, Schluckstörungen, 
Schlucktraining

8 Stunden

2.4 Bobath

Grundlagen Bewegungsabläufe, 
Schwerpunkt Apoplexie und 
Wahrnehmung

8 Stunden

2.5 Affolter

Wahrnehmung, Kommunikationsfor-
men bei Phase F8

8 Stunden

2.6 Kinästhetik

Grundlagen Bewegungsunterstüt-
zung bei Immobilität, Verlagerung 
von Massen, Bewegungsmöglichkei-
ten

8 Stunden

2.7 Validation

Grundlagen der Gesprächstechnik 
bei Dementen, Stufen der dementi-
ellen Entwicklung, Kommunikations-
formen

8 Stunden

2.8 Aromatherapie

Grundlagen der Phyto- und Aroma-
therapie, Selbstpflege, Ätherische 
Öle, Wirkungen und Nebenwirkun-
gen, Einsatzmöglichkeiten in der 
Pflege, rechtliche Aspekte

8 Stunden

2.9 Basale Stimulation

Grundlagen und Prinzipien der 
Wahrnehmungsförderung, Kompe-
tenzmodell, Ansprache der basalen 
Sinne

8 Stunden

2.10 Expertenstandards in der Pflege

Systematik der Expertenstandards, 
Inhaltliche Schwerpunkte, Anwen-
dungsmöglichkeiten, Instrumente, 
beeinflussende Faktoren, Interventi-
onen, Evidenzen

32 Stunden

3 Sozialwissenschaften 100 Stunden
3.1 Humanontogenetik

Kompetenzentwicklung des Men-
schen, Souveränität als Lebenskon-
zept, lebenslange Entwicklung des 
Menschen, Phasen der Entwick-
lung, Souveränität und Selbstbe-
stimmung, Kritische und sensible 
Phasen

20 Stunden

3.2 Psychologie

Vertiefende Kommunikationstechni-
ken, Verhandlungstechniken, 
Persönlichkeitsentwicklung, Ma-
nagement bei verändertem Situati-
onserleben und bei Körperbildstö-
rungen, Professionelle Distanz 
Selbstpflege, Professionelles 
Verhalten, Burn Out

20 Stunden

3.3 Soziologie

Soziologische Theorien der Gesell-
schaftsbildung, Entwicklung der 
Rolle mit einer Einschränkung 
beziehungsweise Behinderung, 
Gesellschaft und Altern, Gesell-
schaft und Behinderung, Migration, 
Milieutheorie, Sozialpädagogik, 
Behindertenpädagogik, Kultureller 
Hintergrund von Gesundheit und 
Krankheit

20 Stunden

3.4 Pädagogik

Pädagogische Grundlagen, Lernen 
im Erwachsenenalter, Grundlagen 
von Schulungs-, Anleitungs- und 
Beratungsprogrammen, Lerntheorien

40 Stunden

4 Rechtliche und betriebswirtschaftli-
che Grundlagen

50 Stunden
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4.1 Gesetzliche Grundlagen

Aspekte der Sozialgesetzbücher V, 
XI und XII, Krankenpflegegesetz, 
Finanzierung und Träger der 
Rehabilitation, Gesundheitsökono-
mie, Hilfsmittelverordnung, Haf-
tungsrecht, Betreuungsrecht

30 Stunden

4.2 Qualitätsanforderungen

Vorgaben, Spezielle Anforderungen 
an Dokumentation, Zertifizierung, 
Antrags- und Bewilligungswesen, 
Pflegestufeneingruppierung

20 Stunden

5 Management- Leiten und Führen

Nationale Expertenstandards, 
Qualitätsinstrumente in der Pflege, 
Prozessorganisation, Interdisziplina-
rität, Fachliche Führung von 
Mitarbeiter/innen, Entscheidungs-
ebenen, Qualitätsmanagement, 
Ablauforganisation versus Fallorga-
nisation, Problemfelder im Manage-
ment

50 Stunden

Anlage 3 zu § 3 Absatz 4

Theoretischer und praktischer Unterricht 
der Vertiefungsphase

Vertiefungsmodul 1: 40 Unterrichtsstunden

– Spezifische Krankheitsbilder und Handlungseinschrän-
kungen in Bezug auf die Selbstpflegefähigkeiten,

– Anleitung zur Erstellung der Fallstudie;

Vertiefungsmodul 2: 40 Unterrichtsstunden

– Reflexion der Berufspraxis und der Berufsrolle,

– Vertiefung der pflegerischen Diagnostik in Bezug auf 
Multimorbidität,

– Komplexität der Bedürfnisse der Klienten,

– Strategien des therapeutischen Teams,

– Pflegerische Handlungsstrategien,

– Reflexion des klinischen Unterrichts;

Abschlussmodul: 24 Unterrichtsstunden

– Reflexion der Praxis,

– Perspektiven der pflegerischen Rehabilitation,

– Evaluation der Weiterbildung.
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Anlage 4 zu § 14 Absatz 1 

Zeugnis 
 

Frau/Herr 

geb. am ………………………………………….. 

in …………………………………………………………….. 

 

hat die Prüfung 

 

zur Fachpflegerin/zum Fachpfleger 

für Rehabilitation 

 

vor dem Prüfungsausschuss bei der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 

 

……………………………………………….………. 

in …………………………………………….………………… 

bestanden.  

 

Im Rahmen der Weiterbildung wurde eine schriftliche Hausarbeit zum Thema 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

erstellt. 

 

 

 

……………………….., den ……………………………. 

 

(Siegel)  

 

 

………………………………………………………………. 

Die/Der Vorsitzende des  

Prüfungsausschusses 
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Verkündungen im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 95 Absatz 1 Hochschulgesetz wird auf folgende im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (NBl. MBWK Schl.-H.) verkündeten 
Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung  Verkündet im  Tag des
 NBl. HS MBWK  In-Kraft Tretens
 Schl.-H.
 Nummer Seite  

Landesverordnung zur Einteilung der Hochschuljahre und 
Unterrichtszeiten an den staatlichen Hochschulen ab Winter- 4/2018 49  In Kraft am 29. Sep-
semester 2020/2021 bis Sommersemester 2022   tember 2018
(LVO ETHSJ)   Tritt mit Ablauf des
Vom 31. Juli 2018   30. September 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-26   außer Kraft.

Landesverordnung zur Änderung der  
Landesbinnenschiffsuntersuchungsverordnung*)

Vom 15. Oktober 2018
Aufgrund des § 137 Absatz 1 Nummer 3 des Lan-
deswassergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 91), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), 
und des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), in Verbindung 
mit § 2 der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeits-
verordnung vom 22. Januar 1988 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 32), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 24. August 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 457), verordnet das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus:

Artikel 1

Die Landesbinnenschiffsuntersuchungsverordnung 
vom 24. September 2009 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 656) wird wie folgt geändert:

1. Der Text der Fußnote Nummer 1 zur Überschrift 
erhält folgende Fassung:

„1Diese Verordnung dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. September 
2016 zur Festlegung technischer Vorschriften 
für Binnenschiffe, zur Änderung der Richtlinie 
2009/100/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 
2006/87/EG (Abl. L 252 S. 118) und der Dele-

gierten Richtlinie (EU) 2018/970 der Kommis-
sion vom 18. April 2018 zur Änderung der An-
hänge II, III und V der Richtlinie (EU) 2016/1629 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung technischer Vorschriften für Binnen-
schiffe (ABl. L 174 S. 15).“

2. In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „vom 6. De-
zember 2008, BGBl. I S. 2450“ durch die An-
gabe „vom 21. September 2018, BGBl. I  
S. 1398“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Ausrüster“ die Worte 

„, Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter“ 
eingefügt.

b) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe  
„§ 10 Absatz 2 der BinSchUO“ durch die An-
gabe „§ 13 BinSchUO“ ersetzt.

c) In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe  
„§ 16 BinSchUO“ durch die Angabe „§ 35 
BinSchUO“ ersetzt.

d) In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe  
„§ 17 Absatz 2 bis 5 BinSchUO“ durch die An-
gabe „§ 36 Absatz 1 bis 6 BinSchUO“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. Oktober 2018
D r .   B e r n d   B u c h h o l z

Minister
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) Ändert LVO vom 24. September 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 753-2-103
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


